
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: 09.10.2024 

Aktuell werden etwa 38.000 Hektar Stiftungsland in 308 Stif tungsgebieten unterteilt. Für jedes 

Stiftungsgebiet werden seit 2012 naturschutzfachliche Ziele formuli ert. Die Stiftung Naturschutz S.-H. 

hat Planungsbüros beauftragt alle naturschutzfachlich relevanten Dat en und Gutachten eines Gebietes 

zusammenzutragen (z.B. aus den Biotoptypenkartierungen oder den FF H-Managementplänen des 

Landes SH). 

Gemeinsam mit dem Landesamt für Umwelt (LfU) und den zuständi gen Unteren Naturschutzbehörden 

wird darauf aufbauend ein Leitbild für jedes Stiftungsgebiet erstellt.  Anschließend folgen klar definierte 

Ziele und damit verbundene Maßnahmenvorschläge für vor Ort ökologisch a bgrenzbare Einheiten 

(lokale Differenzierungen). Auch die innerhalb eines Stiftungsgebietes möglichen 

Ökosystemdienstleistungen werden abgebildet sowie Projektideen für  die Zukunft formuliert. Somit 

entsteht für jedes Stiftungsgebiet eine Handlungsanleitung �W ein sogenannter Stiftungsland-

Entwicklungsplan (SLEP). 

Zu beachten: 

Um die Arbeit der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein noch transparen ter zu gestalten, werden die 

SLEPs veröffentlicht. Bitte beachten Sie, dass die Pläne nicht rechtsv erbindlich sind. Nur der zu dem 

Zeitpunkt der Erstellung dargestellte Stand ist abgebildet. Es findet k eine rückwirkende Überarbeitung 

statt. Teilweise waren Biotoptypenkartierungen zur Zeit der Erstellung noch nicht veröffentlicht und sind 

somit nur ausgegraut dargestellt. 

Beauftragte Büros sind: 



 

 

SLEP 208 
 

Stiftungsgebiet:  
Wallnau / Fehmarn  
– Endversion – Stand 10. 12. 2020 – 

 
 

 Stiftung Naturschutz Eigentum hellorange, Pacht/Besitz dunkelorange (nicht vorhanden) 

Auftraggeber: 

 

Auftragnehmer:               GGV Freie Biologen  

 
 

Bearbeitung: Heiko Grell 

Datum: Dezember 2020 
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1 Anlass 

Die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein erstellt für jedes ihrer insgesamt über 290 
Stiftungsgebiete sogenannte Stiftungsland-Entwicklungs-Pläne, kurz „SLEP“. Der hier 
vorgelegte SLEP wurde von Heiko Grell, GGV Freie Biologen im Auftrag der Stiftung 
Naturschutz erstellt. 

Alle Daten der Recherchen, der Bestandserhebungen und des Zielkonzepts werden zukünftig in 
eine Datenbank der Stiftung eingepflegt. Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um 
einen vorläufigen Bericht, der die zukünftigen Inhalte der Datenbank widerspiegelt. Er ist 
weitgehend in Tabellenform angelegt, um die spätere Überführung in die Datenbank zu 
erleichtern. 

Der Planungsraum umfasst die Flächen im Stiftungsgebiet „Wallnau / Fehmarn“. Insgesamt hat 
das Gebiet eine Größe von 63,9 ha, die vollständig im FFH-Gebiet „Küstenstreifen West- und 
Nordfehmarn“ und im Vogelschutzgebiet „Östliche Kieler Bucht“ liegen.  

 

2 Grundlagen 

2.1 Eigenflächen der Stiftung und Mandanten 

2.1.1 Verbindlichkeiten aus Ökokonten, Förderung, Ausgleichsmaßnahmen, etc. 

 
Tab. 1:  Verbindlichkeiten aus Ökokonten, Förderung, Ausgleichsflächen, etc. 

Verbindlichkeit Rechercheergebnis 

Ökokonten - 

Ausgleich - 

Zuwendungsbescheide/
Zweckbindung 

- 

Sonstiges (laufende 
Schutzprogramme…) 

Ansiedlung seltener Pflanzenarten wie Apium repens und Dianthus superbus. 
Förderung der Bestände von Kreuz- und Wechselkröte 
 

 

2.1.2 Einbindung in die naturschut z- und planungsrechtliche Kulisse 

 
Tab. 2:  Einbindung in die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse 

Kulisse Rechercheergebnis 

NP - 

NSG Nr. 55 „Krummsteert – Sulsdorfer Wiek / Fehmarn“ (1980) 
angrenzend: 
Nr. 49 „Wallnau / Fehmarn“ (1977) 
geplant: NSG-Erweiterung Krummsteert 
geplant: NSG Landschafsteile im Südwesten der Insel Fehmarn 
geplant: NSG Lemkenhafener Wiek und Spitzenorth 

LSG LSG Nr. 24 (1971): „Insel Fehmarn“ 

Naturpark - 
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FFH DE 1532-391 „Küstenstreifen West- und Nordfehmarn“ 
angrenzend: 
DE 1631-392 „Meeresgebiet der östlichen Kieler Bucht“ 

EGV DE 1530-491 „Östliche Kieler Bucht“ 

WRRL - 

SBVS Nr. 281 „Strandwalllandschaft West-Fehmarn, Wallnau und 
Krummsteert-Sulsdorfer Wiek““ 

Biotope LANU 1978 bis 1994 1532001, 1532005, 1532019, 1532023 
angrenzend:  
1532002, 1532006, 1532018, 1532020, 1532021, 1532022, 
1532024, 1532025, 1532026, 1532044 

Biotope FFH-Kartierung 2007-12 44346036003, 44346036004, 44346036005, 44346036006, 
44346036007, 44366034001, 44366034002, 44366034004, 
44366034007, 44366036001, 44366038001, 44406034001, 
44406034002 

Biotope LLUR 2014 bis 2019 326306032-401, 326306032-402, 326306032-403, 326306032-404, 
326306032-405, 326306032-406, 326306032-407, 326306032-408, 
326306032-409, 326306032-412, 326306032-415, 326306032-416, 
326306034-404, 326306034-408, 326306034-413, 326306034-432, 
326306034-433, 326306034-438, 326306034-442, 326306034-443, 
326306034-444, 326306034-445, 326306034-446, 326306034-447, 
326306034-448, 326306034-449, 326306034-462, 326306034-463, 
326306034-466, 326306036-001, 326306036-002, 326306036-401, 
326306036-402, 326306036-403, 326306036-404, 326306036-405, 
326306036-406, 326306036-407, 326306036-408, 326306036-409, 
326306036-410, 326306036-455, 326306036-456, 326306036-457, 
326306036-458, 326306036-459, 326306036-460, 326306036-461, 
326306036-462, 326306036-463, 326306036-464, 326306036-465, 
326306036-466, 326306036-467, 326306036-468, 326306036-469, 
326306036-470, 326306036-471, 326306036-472, 326306036-473, 
326306036-474, 326306036-476, 326306036-477, 326306036-478, 
326306036-484, 326306036-485, 326306036-488, 326306036-514, 
326306036-515, 326306036-516, 326306036-517, 326306036-518, 
326306036-519, 326306036-521, 326306036-526, 326306036-528, 
326346034-412, 326346034-414, 326346034-415, 326346034-416, 
326346034-422, 326346034-424 

Wasserschutz/ -schongebiet - 

Retentionsraum Niederungsgebiet mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko 

Geotope 136, Aktives Kliff Flügge – Krummsteert / Fehmarn Kl21 
111, Strandwälle Wallnau – Kopendorfer See / Fehmarn S8 

Archäologischer Denkmalschutz - 

Naturwaldkulisse - 

Artenschutzgebiet - 

Wiesen- und Rastvogelgebiet Wallnau, Krummsteert, Sulsdorfer Wiek und Orther Reede. 
Vorgeschlagenes Ramsar- Gebiet. West- und Nordküste Fehmarns 
mit Krummsteert, Wischkoppel, Wallnau und Flachwasserbereichen

Wildnis Gebiet des Landes SH Vorschlag: Krummsteert mit angrenzenden Flachwasserbereichen 

 

Die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse ist in Karte 1 im Anhang dargestellt. 
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2.1.3 Runde Tische, Vereine 

Tab. 3:  Runde Tische, Vereine 

Organisation Rechercheergebnis 

NABU  
Landesverband SH e.V. 

Färberstraße 51, 24534 Neumünster 

NABU 
Wasservogelreservat Wallnau 

Martin Altemüller 
Wallnau 4; 23769 Fehmarn 

 

 

3 Status quo 

3.1 Abiotische Ausstattung 

Das Stiftungsgebiet „Wallnau / Fehmarn“ liegt südlich vom NSG „Wallnau“ und der Orther 
Bucht. Es handelt sich um die Randbereiche der Meeresbucht im Bereich Südwest-Fehmarn, 
die durch die nacheiszeitliche Entwicklung durch Erosion und Ablagerungen der Ausgleichküste 
geprägt sind. Die nördlichen Flächen von Wallnau bis Flügger sind durch einen Deich von der 
Ostsee getrennt und werden entwässert. Die südlichen Flächen mit Krummsteert, Wischkoppel 
und Spitzenorth stehen mit ihren Lagunen, Salzgrünlandflächen, Nehrungshaken, Dünen- und 
Strandwällen mit der flachen Ostsee in einem engen ökologischen Kontakt. Ostseehochwasser 
führt zu dynamischen Veränderungen der Küste und zu Überflutungen von Niederungsflächen. 
Teilweise kann Salzwasser gezielt in abgetrennte Niederungen eingeleitet werden und führt dort 
zu heterogenen naturnahen Standortbedingungen.  

Der Boden besteht im Westteil vom Püttseewarder bis zum Krummsteert überwiegend aus 
Strand und Strandwallsand mit eingelagerten flach vermoorten Niederungen. Es sind Gley mit 
Gley-Regosol und Strandböden ausgebildet. Auf Spitzenorth ist Anmoor auf Sandlehm über 
Normallehm ausgebildet. Die Wischkoppel liegt auf staunassem Pseudogley auf Decklehm über 
Geschiebelehm. Es schließt eine flachkuppige, von Äckern geprägte Agrar-Landschaft mit 
Fehmeraner „Schwarzerden“ an (Tschernosem-Pseudogley). 

Das lokale Kleinklima der Küstenbereiche von Südwest-Fehmarn ist durch das Wasser und den 
Wind an der Ostsee geprägt. Im Sommer ist es eher kühl, im Winterhalbjahr führt das 
Ostseewasser eher zu milden und ausgeglichenen Temperaturen. Die Niederschläge sind im 
Landesvergleich gering. Es gibt eine ausgeprägte Frühjahrstrockenheit und eine insgesamt 
hohe Sonnenscheindauer.  

 

 
Tab. 4:  Naturraumkulissen 

Kulisse Rechercheergebnisse 

Hauptnaturraum 70 Schleswig-Holsteinisches Hügelland D23 

Naturraum 70302 Fehmarn / Nordoldenburg  

Landschaft (BFN) 70101 Ausgleichküstenlandschaft der Ostsee,  
Schutzwürdige Landschaft mit Defiziten 
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3.2 Biodiversität: Lebensräume (Biot optypen, LRT), wertgebende Arten und 
Populationen 

3.2.1 Biotoptypen und Lebensraumtypen 

Im Stiftungsgebiet „Wallnau / Fehmarn“ wurden neun Haupt-Biotoptypen kartiert, von denen 
Grünland, Küsten- und Meeresbiotope größere und zusammenhängende Flächen einnehmen. 
Die Küsten- und Meeresbiotope prägen mit 49,50 ha (77,5 %) das mehrteilige SLEP-Gebiet. 
Das Grünland ist mit 12,54 ha (19,6 %) vertreten. Von nachrangiger Bedeutung sind Gehölze 
außerhalb von Wäldern, Kleingewässer, Säume und Siedlungsbiotope.  

Nach LNatSchG geschützte Biotope sind auf etwa 45,04 Hektar (70,5 %) der Flächen im Gebiet 
vertreten. Es handelt sich um stehende Binnengewässer, Sümpfe, Küstendünen, Strandwälle, 
Strandseen, Salzwiesen, Kleingewässer und mesophiles Wertgrünland. 

Den FFH-Lebensraumtypen wurden etwa 45 Hektar zugeordnet (s. Tab. 7). Das entspricht 
einem Anteil von 70,5% der Stiftungsflächen. Charakteristisch sind Flächen mit Salzgrünland, 
Strandwälle mit Graudünenvegetation, teilweise mit Heiden und Gehölzen, sowie Lagunen und 
Kleingewässer. Direkt am Ufer sind Primar- und Weißdünen, ein- und mehrjährige Spülsäume 
sowie angrenzend flache Meeresbuchten ausgebildet. Der Anteil von „Wertgrünland“ (6510) ist 
sehr gering, da die extensiv beweideten Flächen entweder den Graudünen zugeordnet wurden 
oder auf dem Deich liegen und daher nicht gewertet wurden. Wertgrünland ist auf etwa 12 ha 
Fläche entwickelbar, die als GYy, GMt, und GNm kartiert wurden. 

 
Tab. 5:  Vorliegende Kartierungen: Biotop- und Lebensraumtypen 

Kartierung Quelle (Jahr) Erläuterung 

Biotoptypen Land SH (1992) Luftbildauswertung der Biotoptypen (1988-1992)  

Biotoptypen/ LRT Leguan 2002 Kartierung der Biotoptypen und LRT im FFH-Gebiet 
DE 1532-391 

Biotoptypen / LRT Mordhorst 2008 Kartierung der Biotoptypen und LRT im FFH-Gebiet 
DE 1532-391, Teilweise 1631-392 

Biotoptypen / LRT LBK 2016, 
Landesbiotopkartierung 

Landesweite Kartierung der Biotoptypen und LRT  

Biotoptypen / LRT Grell 2019 Überprüfung der Biotoptypen und LRT der 
Stiftungsflächen  

   

 

Die Ergebnisse der Biotop- und Lebensraumtypenkartierungen sind in Karte 2 im Anhang 
dargestellt. Ergänzend sind in der 
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Tab. 6 und Tab. 7 die nach den Haupteinheiten aggregierten Biotoptypen sowie die im Gebiet 
vorkommenden Lebensraumtypen aufgelistet. 

Die Daten für die Gesamtfläche von 63,9 Hektar dieses SLEP- Gebiets wurden aus der LBK 
(Landesweite Biotopkartierung) übernommen und an wenigen Randflächen mit Flachwasser 
ergänzt. Die beiden folgenden Tabellen zeigen die grobe Einteilung in Hauptbiotoptypen und 
den Anteil an FFH-Lebensraumtypen. 

Bei der Interpretation der beiden Tabellen sind die Kartiervorgaben und der Kartierschlüssel für 
die LBK zu berücksichtigen. Im GIS sind die kartierten Biotoptypen, die hier zu Haupteinheiten 
zusammengefasst sind, getrennt aufgeführt. 
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Tab. 6:  Bestand: Biotoptypen 

Code 
Kürzel 

Biotoptypen (Quelle : Haupttypen gem. Biotoptypen 
des LLUR vom Mai 2015 ) Fläche (ha) Anteil (%) 

K Küsten- und Meeresbiotope 49,50 77,5 

W Wälder und Brüche 0,02 0,0 

H Gehölze außerhalb von Wäldern 0,12 0,2 

F Binnengewässer 1,26 2,0 

M Hoch- und Übergangsmoore   

N Sümpfe und Niedermoore 0,08 0,1 

T Trocken- und Zwergstrauchvegetation 0,00 0,0 

G Grünland 12,54 19,6 

A Acker- und Gartenbaunutzung, Baumschulen   

R Ruderale Gras- und Staudenfluren 0,24 0,4 

S Biotope im Bereich von Bebauungen 0,13 0,2 

 Gesamtfläche SLEP-Gebiet 63,90 100,0 

 

 
Tab. 7:  Bestand: FFH - Lebensraumtypen 

Typ-Code FFH - Lebensraumtyp Fläche (ha) Anteil (%) 

1150 Lagunen 1,70 2,7 

1160 Flache Meeresbuchten 1,31 2,0 

1210 Einjährige Spülsäume 0,61 1,0 

1220 Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 9,79 15,3 

1330 Atlantische Salzwiesen 22,26 34,8 

2110 Primärdünen 0,02 0,0 

2120 Weißdünen mit Strandhafer 0,64 1,0 

*2130 Graudünen mit krautiger Vegetation 12,99 20,3 

*2150 Heide auf Küstendünen 3,96 6,2 

2170 Dünen mit Salix arenaria 0,27 0,4 

2180 Bewaldete Dünen 0,88 1,4 

2190 Feuchte Dünentäler 3,34 5,2 

3150 Natürliche eutrophe Seen 0,68 1,1 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen 0,00 0,0 

 Gesamtfläche FFH-LRT 45,04 70,5 
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3.2.2 Wertgebende Arten und Populationen 

Eine Auswahl aktueller und älterer Vorkommen wertgebender Arten ist in Tab. 9 zusammen-
gestellt. Ausführliche Artenlisten enthalten die in 
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Tab. 8 angegebenen Quellen. Es ist zu beachten, dass es sich bei der Raabe-Kartierung (1987) 
um Rasterdaten handelt. Daher müssen die angegebenen Arten nicht zwingend auf den 
Stiftungsflächen vorkommen. Es lässt sich hieraus jedoch das naturschutzfachliche Potenzial 
hinsichtlich möglicher Entwicklungen ableiten. 

Direkt auf der Stiftungsfläche verortbare Vorkommen wertgebender Arten sind in der Spalte "N“ 
der Tab. 9 gekennzeichnet.  

Im Stiftungsgebiet „Wallnau / Fehmarn“ kommen etliche gefährdete Küsten-, Röhricht-, Mager- 
und Grünlandarten unterschiedlicher Standorte vor. Aus der Umgebung sind weitere 
Vorkommen seltener und gefährdeter Pflanzen- und Tierarten bekannt. Hervorzuheben sind 
Sand-Lieschgras, Strand-Platterbse, Stranddistel, Meerkohl, Strandflieder, Schraubige Salde, 
Gezähnter Steinklee, Echter Sellerie, Rauhaarige Dornmelde, Ufer-Alant, Großes Flohkraut, 
Hirse-Segge, Gelb-Segge, Tannenwedel, Röhriger Wasserfenchel, Zwerg-Lein, Schlangen-
Lauch, Weinberg-Lauch, Kammfarn, Knolliger Hahnenfuß, Kleines Katzenpfötchen, Pracht-
Nelke, Kreuzblümchen, Dreizahn und Hunds-Veilchen. 

Hinzu kommen einige Arten der alten Raabe-Rasterkartierung, von denen nicht bekannt ist, ob 
sie noch im Gebiet oder zumindest der näheren Umgebung vorkommen. 

Vögel des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie sind in der Region u.a. mit Zwergseeschwalbe, 
Flussseeschwalbe, Rohrweihe, Rohrdommel, Blaukehlchen, Neuntöter, Säbelschnäbler, 
Tüpfelralle und Trauerseeschwalbe bekannt. Weitere Tag- und Nachtgreife haben einen großen 
Aktionsradius und können im Stiftungsgebiet jagen. Desweiteren kommen Küsten-, Gewässer-, 
Offenland- und Wiesenvögel vor. Hervorzuheben sind z.B. Kiebitz, Rotschenkel, Austernfischer, 
Uferschnepfe, Braunkehlchen, Rothalstaucher, Brandgans, Mittelsäger, Sandregenpfeifer, 
Bartmeise, Schilfrohrsänger, Wasserralle, Knäkente, Kolbenente, Löffelente, Bekassine, 
Schafstelze und Feldlerche. 

Daten zu Säugetieren liegen nicht vor. Das heterogene Gebiet ist zumindest ein potentielles 
Nahrungsgebiet für Fledermäuse wie z.B. Wasser-, Mücken-, Zwerg- und Breitflügel-
Fledermaus. Mögliche Quartiere können in Gehölzen oder Gebäuden der Umgebung liegen. 

Neben häufigen und ungefährdeten Amphibien- und Reptilienarten kommen Moorfrosch, 
Kammolch, Kreuz- und Wechselkröte vor. Die Rotbauchunke lebt in der näheren Umgebung. 
Die seltenen Kreuz- und Wechselkröten werden durch Maßnahmen des Biotop- und 
Artenschutzes gezielt unterstützt. Die Ringelnatter kommt heute verbreitet im Gebiet vor, war 
früher vermutlich aber nicht auf Fehmarn vertreten. 

Die Daten zu Insekten sind häufig defizitär oder älteren Datums. Es gibt Einzeldaten zu 
Libellen, Schmetterlingen und Heuschrecken. Zudem liegen punktuelle Untersuchungen zu 
Käfern vor (Wischkoppel, Kleingewässer). Es gibt einige seltene und sehr spezifische Käfer des 
Salzgrünlands, der Brack-Röhrichte und der brackigen Kleingewässer.  
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Tab. 8:  Vorliegende Kartierungen / Gutachten: wertgebende Arten und Populationen 

Kartierung/Gutachten Quelle (Jahr) Erläuterung 

Pflanzen / Tiere LLUR 2018 Abfrage der Landesdatenbank (AFK) 

Pflanzen Raabe 1987 Abfrage von 8 Rasterpunkten 

Pflanzen / Tiere LANU 1978 -1994 Biotopkartierung des Landes 
Abfrage von Biotopen der Region 

Pflanzen Dierßen et. Al 1989 Flächenschutzkonzept zur Erhaltung der 
botanischen Besonderheiten des 
Naturraums Nordoldenburg / Fehmarn 

Pflanzen Stuhr J. et. al 2005 Datenbankgestützte Inventarisierung 
seltener, gefährdeter und gebietstypischer 
Pflanzenarten des Naturraums 
Nordoldenburg/Fehmarn zur Vorbereitung 
eines Artenschutzprogramms „blütenreiche 
Straßenränder“ 

Schmetterlinge Kolligs, D. 2007 Zur Schmetterlingsfauna der Brackwasser-
Röhrichte und Küstenlebensräume in den 
schleswig-holsteinischen Gebieten des 
„LIFE BaltCoast“-Projekts 

Avifauna Koop, B. 2008 SPA-Vogelmonitoring „Östliche Kieler Bucht“ 
DE-1530-491 

Flora / Struktur Heiko Grell, GGV 2006 Life-Projekt BaltCoast, Grundkartierung 
Teilgebiet West-Fehmarn (Püttseewarder, 
Krummsteert, Wischkoppel) 

Flora / Struktur Heiko Grell, GGV 2010 Life-Projekt BaltCoast, Endbericht 
Teilgebiet West-Fehmarn (Püttseewarder, 
Krummsteert, Wischkoppel) 

Flora / Struktur Heiko Grell, GGV 2012 Life-Projekt BaltCoast, Ergänzung 
Teilgebiet West-Fehmarn (Püttseewarder, 
Krummsteert, Wischkoppel) 

Flora / Management Heiko Grell, GGV 2012 
Martin Altemüller 

After Life Conservation Plan 
Teilgebiet Südwestfehmarn 

Flora / Management Hornung, Jakob 2013 Der Einfluss von Beweidung auf die 
Salzgrasländer Südwest-Fehmarns 
Bachelorarbeit, Osnabrück 

Pflanzen / Vögel, Amphibien Martin Altemüller 2019 
auch 2012 bis 2018 

NSG Betreuungsbericht Krummsteert – 
Sulsdorfer Wiek / Fehmarn 

Pflanzen / Vögel, Amphibien Martin Altemüller 2019 
auch 2012 bis 2018 

Jahresbericht Südwestfehmarn (Spitzenorth 
bis Püttseewarder) 

Pflanzen / Vegetation Mordhorst-Bretschneider 
2012 

Textbeitrag zum FFH-Gebiet Küstenstreifen 
West- und Nordfehmarn (1532-391)  

FFH-Managementplan MELUR 2016 Managementplan für das Fauna-Flora-
Habitat-Gebiet DE-1521-391 „Küstenstreifen 
West- und Nordwestfehmarn“ und das 
Europäische Vogelschutzgebiet DE-1530-
491 „Östliche Kieler Bucht“  
Teilbereich - Südwestfehmarn  

Käfer Thomas Behrends 2019 Schwimm- und Wasserkäfer bei Flügge, 
Wischkoppel; Datenbank 148 Arten 

Pflanzen / Tiere Heiko Grell 2019 SLEP- Kartierung 2019 
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Tab. 9:  Auswahl wertgebender Arten; N = Nachweis im Stiftungsgebiet 

Arten Schutzstatus/ 
Rote Liste SH 

Jahr des letzten 
Fundes 

N Anmerkungen 

Pflanzen     

Frühe Haferschmiele 
(Aira praecox) 

RL-SH V 2019 N Magerrasen, Graudünen, 
Püttseewarder 

Kohl-Lauch 
(Allium oleraceum) 

RL-SH 3 2019 N Krummsteert 

Schlangen-Lauch 
(Allium scorodoprasum) 

RL-SH 3 2019 N Krummsteert 

Weinberg-Lauch 
(Allium vineale) 

RL-SH 3 2019 N Krummsteert 

Gemeine Ochsenzunge 
(Anchusa officinalis) 

RL-SH 3 2010 N Säume am Deich 

Erz-Engelwurz  
(Angelica archangelica) 

* 2010 N Brackröhrichte 

Kleines Katzenpfötchen 
(Antennaria dioica) 

RL-SH 1 2018 N Deichfuß vor dem 
Püttseewarder 

Echter Sellerie 
(Apium graveolens) 

RL-SH 1 2019 N Wischkoppel 

Kriechender Sellerie 
(Apium repens) 

FFH II 
RL-SH 1 

2012 N Niederung Püttseewarder
2019 nicht gefunden 

Rauhaarige Dornmelde 
(Bassia hirsuta) 

RL-SH 2 2019 N Salztümpel auf dem 
Krummsteert 

Rundblättrige Glockenblume 
(Campanula rotundifolia) 

RL-SH V 2019 N Magerrasen, Graudünen, 
Püttseewarder 

Entferntährige Segge  
(Carex distans) 

RL-SH 3 2019 N Krummsteert, 
Wischkoppel, Spitzenorth

Strand-Segge 
(Carex extensa) 

RL-SH 3 2019 N Krummsteert 

Wiesen-Segge 
(Carex nigra) 

RL-SH V 2019 N Püttseewarder 

Hirse-Segge 
(Carex panicea) 

RL-SH 3 2019 N Püttseewarder, Ränder 
von Senken 

Späte Gelb-Segge 
(Carex viridula) 

RL-SH 1 2019 N Püttseewarder, Ufer von 
Gewässern 

Strand-Tausendgüldenkraut 
(Centaurium littorale) 

RL-SH 3 1993 N Wischkoppel 

Kleines Tausendgüldenkraut 
(Centaurium pulchellum) 

RL-SH 3 2019 N Krummsteert 

Englisches Löffelkraut  
(Cochlearia anglica) 

RL-SH D 2010 N Spitzenorth 

Echtes Löffelkraut  
(Cochlearia officinalis) 

RL-SH D 2010 N Spitzenorth 

Gemeines Silbergras  
(Corynephorus canescens) 

RL-SH V 2019 N Magerrasen, Graudünen, 
Püttseewarder 
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Arten Schutzstatus/ 
Rote Liste SH 

Jahr des letzten 
Fundes 

N Anmerkungen 

Laugenblume  
(Cotula coronopifolia) 

RL-SH  2019 N Krummsteert, 
Wischkoppel 

Meerkohl 
(Crambe maritima) 

RL-SH V  2019 N Krummsteert, Strände 

Gemeine Hundszunge 
(Cynoglossum officinale) 

RL-SH 3 2019 N Püttseewarder, ruderale 
Säume 

Fleischfarbenes Knabenkraut 
(Dactylorhiza incarnata) 

RL-SH 2 2010  Feuchtgrünland, Wallnau
nördlich Püttseewarder 

Breitblättriges Knabenkraut  
(Dactylorhiza majalis) 

RL-SH 2 2010  Feuchtgrünland, Wallnau
nördlich Püttseewarder 

Dreizahn  
(Danthonia decumbens) 

RL-SH 3 2019 N Magerrasen, Graudünen, 
Püttseewarder 

Pracht-Nelke  
(Dianthus superbus) 

RL-SH 1 2019 N Heide, Püttseewarder 
neu angesiedelt 

Rundblättriger Sonnentau  
(Drosera rotundifolia) 

RL-SH 3 2010 N vermoorte Senken 
Püttseewarder 

Kammfarn 
(Dryopteris cristata) 

RL-SH 2 2010 N vermoorte Senken 
Püttseewarder 

Gemeiner Natterkopf 
(Echium vulgare) 

RL-SH 3 2019 N Magerrasen, Graudünen, 
Püttseewarder, Säume 

Stranddistel  
(Eryngium maritimum) 

RL-SH 3 2019  Krummsteert, Strände 

Acker-Filzkraut  
(Filago arvensis) 

RL-SH 3 2010  Krummsteert 

Kleines Mädesüß  
(Filipendula vulgaris) 

RL-SH 1 2012 N Deichfuß vor dem 
Püttseewarder 

Stielfrüchtige Salzmelde  
(Halimione pedunculata) 

RL-SH 2 2010 N Krummsteert, Spitzenorth

Tannenwedel 
(Hippuris vulgaris) 

RL-SH 3 2019 N Gewässer auf dem 
Püttseewarder 

Ufer-Alant 
(Inula britannica) 

RL-SH 2 2019 N Spitzenorth 

Acker-Witwenblume  
(Knautia arvensis) 

RL-SH V 2019 N Säume am Deich 

Strand-Platterbse  
(Lathyrus maritimus) 

RL-SH 3 2019  Krummsteert, Dünen 

Strandflieder 
(Limonium vulgare) 

RL-SH  2019 N Krummsteert, 
Wischkoppel, Spitzenorth

Großes Zweiblatt  
(Listera ovata) 

RL-SH 3 2010 N Püttseewarder 

Gemeiner Hornklee  
(Lotus corniculatus) 

RL-SH V 2019 N Säume am Deich, 
Magerrasen 

Sumpf-Hornklee  
(Lotus pedunculatus) 

RL-SH V 2019 N Feuchtflächen, 
Püttseewarder 
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Arten Schutzstatus/ 
Rote Liste SH 

Jahr des letzten 
Fundes 

N Anmerkungen 

Salz-Hornklee  
(Lotus teunis) 

RL-SH G 2019 N Krummsteert, 
Salzgrünland 

Gezähnter Steinklee  
(Melilotus dentatus) 

RL-SH 1 2000 N Wischkoppel 

Röhriger Wasserfenchel  
(Oenanthe fistulosa) 

RL-SH 3 2019 N Gewässer auf dem 
Püttseewarder 

Wiesen-Wasserfenchel  
(Oenanthe lachenalii) 

RL-SH 2 1990  Wischkoppel 

Gekrümmter Dünnschwanz  
(Parapholis strigosa) 

RL-SH V 2019  Wegrand am 
Krummsteert 

Sand-Lieschgras  
(Phleum arenarium) 

RL-SH 2 2010  Krummsteert 

Kleine Pimpinelle 
(Pimpinella saxifraga) 

RL-SH V 2019  Krummsteert 

Kreuzblümchen  
(Polygala vulgaris) 

RL-SH 1 2019 N Deichfuß vor dem 
Püttseewarder 

Silber-Fingerkraut  
(Potentilla argentea) 

RL-SH V 2019 N Püttseewarder, 
Magerrasen, Säume 

Blutwurz  
(Potentilla erecta) 

RL-SH V 2019 N Püttseewarder, Heiden 

Großes Flohkraut 
(Pulicaria dysenterica) 

RL-SH 3 2010 N Wischkoppel 

Zwerg-Lein 
(Radiola linoides) 

RL-SH 1 2010 N Senken auf dem 
Püttseewarder 

Knolliger Hahnenfuß  
(Ranunculus bulbosus) 

RL-SH V 2019 N Püttseewarder, Deich, 
Magerrasen 

Brennender Hahnenfuß  
(Ranunculus flammula) 

RL-SH V 2019 N Senken auf dem 
Püttseewarder 

Großer Klappertopf  
(Rhinanthus angustifolius) 

RL-SH 3 2019 N nördliche Weiden auf 
dem Püttseewarder 

Schraubige Salde  
(Ruppia cirrhosa) 

- 2008 N Lagunen, Flachwasser, 
Krummsteert 

Strand-Salde  
(Ruppia maritima) 

RL-SH 2 2008 N Lagunen, Flachwasser, 
Krummsteert 

Gemeiner Wasserschlauch  
(Utricularia vulgaris) 

RL-SH 2 2010 N Gewässer auf dem 
Püttseewarder 

Hunds-Veilchen 
(Viola canina) 

RL-SH 3 2008 N Püttseewarder 

Gemeiner Igelschlauch 
(Baldellia ranuculoides) 

RL-SH 1 1987  Raabe-Rasterkartierung 

Gemeine Schwarznessel 
(Ballota nigra) 

RL-SH 2 1987  Raabe-Rasterkartierung 

Mondraute 
(Botrychium lunaria) 

RL-SH 1 1987  Raabe-Rasterkartierung 
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Arten Schutzstatus/ 
Rote Liste SH 

Jahr des letzten 
Fundes 

N Anmerkungen 

Zittergras  
(Briza media) 

RL-SH 2 1987  Raabe-Rasterkartierung 

Salz-Hasenohr  
(Bupleurum tenuissimum) 

RL-SH 1 1987  Raabe-Rasterkartierung 

Wiesen-Flockenblume  
(Centaurea jacea) 

RL-SH V 1987  Raabe-Rasterkartierung 

Skabiosen-Flockenblume  
(Centaurea scabiosa) 

RL-SH 2 1987  Raabe-Rasterkartierung 

Schlanker Augentrost 
(Euphrasia micrantha) 

RL-SH 1 1987  Raabe-Rasterkartierung 

Weichwurz  
(Hammarbya paludosa) 

RL-SH 1 1987  Raabe-Rasterkartierung 

Sand-Strohblume  
(Helichrysum arenarium) 

RL-SH 2 1987  Raabe-Rasterkartierung 

Wiesen-Margerite  
(Leucanthemum vulgare) 

RL-SH V 1987  Raabe-Rasterkartierung 

Kleiner Klappertopf  
(Rhinanthus minor) 

RL-SH 2 1987  Raabe-Rasterkartierung 

Säugetiere     

keine relevanten Angaben     

Vögel     

Zwergseeschwalbe  
(Sterna albifrons) 

VSchRL I 2017  Krummsteert, Strand 

Flussseeschwalbe 
(Sterna hirundo) 

VSchRL I 2018  Sulsdorfer Wiek 

Rohrweihe  
(Circus aeruginosus) 

VSchRL I 2018  Püttseewarder  

Rohrdommel  
(Botaurus stellarus) 

VSchRL I 2018  Püttseewarder, 
Sulsdorfer Wiek, Wallnau

Säbelschnäbler 
(Recurvirostra avosetta) 

VSchRL I 2018  Wallnau, Sulsdorfer Wiek

Tüpfelralle  
(Porzana porzana) 

VSchRL I 2008  Sulsdorfer Wiek 

Trauerseeschwalbe 
(Chlidonias niger) 

VSchRL I 2007  Flügger Teiche 

Blaukehlchen  
(Luscinia svecica) 

VSchRL I 2008  Flügger Teiche 

Neuntöter  
(Lanius collurio) 

VSchRL I 2016  Püttseewarder, 
Deichvorland 

Feldlerche 
(Alauda arvensis) 

RL-SH 3 2018  Püttseewarder, Krumm-
steert, Wischkoppel 

Uferschnepfe 
(Limosa limosa) 

RL-SH 2 2018  Wallnau 

Rothalstaucher 
(Podiceps grisegena) 

RL-SH 3 2018  Wallnau, Sulsdorfer Wiek
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Arten Schutzstatus/ 
Rote Liste SH 

Jahr des letzten 
Fundes 

N Anmerkungen 

Kiebitz 
(Vanellus vanellus) 

RL-SH 3 2018  Wischkoppel 

Rotschenkel 
(Tringia totanus) 

RL-SH V 2018  Krummsteert, 
Wischkoppel, Spitzenorth

Wiesenpieper 
(Anthus pratensis) 

RL-SH V 2018  Püttseewarder, Krumm-
steert, Wischkoppel 

Schafstelze 
(Motacilla flava) 

RL-SH 3 2016  Püttseewarder 

Braunkehlchen  
(Saxicola rubetra) 

RL-SH 3 2016 N Wallnau, Püttseewarder 

Mittelsäger 
(Merguns serrator) 

 2018  Krummsteert, Spitzenorth

Brandgans 
(Tadorna tadorna) 

 2018  Krummsteert, Spitzenorth

Wasserralle 
(Rallus aquaticus) 

 2018  Wallnau, Sulsdorfer Wiek

Austernfischer 
(Haematopus ostralegus) 

 2018  Püttseewarder, Krumm-
steert, Wischkoppel 

Sandregenpfeifer 
(Charadius hiaticula) 

RL-SH 2 2018  Krummsteert 

Bartmeise 
(Panurus biarmicus) 

 2017  Wallnau, Sulsdorfer Wiek 
Flügger Teiche 

Schilfrohrsänger 
(Acrocephalus schoenobaenus) 

 2018  Sulsdorfer Wiek Flügger 
Teiche 

Bekassine 
(Gallinago gallinago) 

RL-SH 2 2018  Püttseewarder 

Kolbenente 
(Netta fufina) 

 2018  Flügger Teiche, 
Sulsdorfer Wiek 

Knäkente 
(Anas querquedula) 

RL-SH V 2018  Flügger Teiche, 
Sulsdorfer Wiek 

Löffelente 
(Anas clypeata) 

 2018  Flügger Teiche, 
Sulsdorfer Wiek 

Amphibien     

Wechselkröte 
(Bufo viridis) 

FFH IV 2019 N Püttseewarder, 
Krummsteert 

Kreuzkröte 
(Bufo calamita) 

FFH IV 2019 N Püttseewarder, 
Wischkoppel 

Kammolch 

(Triturus cristatus) 

FFH II 1998 N Püttseewarder 

Moorfrosch  

(Rana arvalis) 

FFH IV 2019 N Püttseewarder 

Rotbauchunke 
(Bombina bombina) 

FFH II 1998  Gewässer von Püttsee 
bis Sulsdorf 

Reptilien     
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Arten Schutzstatus/ 
Rote Liste SH 

Jahr des letzten 
Fundes 

N Anmerkungen 

Ringelnatter  
(Natrix natrix) 

RL-SH 2 2019  Püttseewarder, 
Krummsteert 

Fische      

keine relevanten Angaben     

Weichtiere      

keine relevanten Angaben     

Libellen     

keine relevanten Angaben     

Schmetterlinge     

Wegerich-Scheckenfalter 
(Melitaea cinxia) 

RL-SH 1 1991  Deich, Deichfuß vor 
Wallnau, Püttseewarder 

Brauner Feuerfalter 
(Lycaena tityrus) 

RL-SH V 1991  Deich, Deichfuß, Wallnau

Mauerfuchs 
(Lasiommata megera) 

RL-SH 3 1991  Deich, Deichfuß, Wallnau

Trauermantel 
(Nymphalis antipoda) 

 2006  Wäldchen, 
Püttseewarder 

Reseda-Weißling 
(Pontia daplidice) 

 2006  Deich, Deichfuß vor 
Wallnau, Püttseewarder 

Heuschrecken     

Gefleckte Keulenschrecke 
(Myrmeleotettix maculatus) 

 2013  Magerrasen, Hendrix-
Denkmal, Krummsteert 

Käfer     

Blattkäfer 
(Macroplea muticata) 

RL-SH 1 2003  Orther Reede 

Großer Kolbenwasserkäfer 
(Hydrous piceus) 

RL-SH 2 2003  Gewässer, Westfehmarn 

Schwarzer Kolbenwasserkäfer 
(Hydrous aterrimus) 

RL-SH 2 2003  Gewässer, Westfehmarn 

Hakenkäfer 
(Dryops griseus) 

RL-SH 1 2019  Brackröhricht, 
Wischkoppel 

Schwimmkäfer 
(Rhantus bistriatus) 

RL-SH 1 2019  Gewässer, Wischkoppel 

Schwimmkäfer 
(Bidessus unistriatus) 

RL-SH 2 2019  Gewässer, Wischkoppel 

Schwimmkäfer 
(Agabus conspersus) 

RL-SH 2 2019  Gewässer, Wischkoppel 

Wasserfreund 
(Enochrus halophilus) 

RL-SH 2 2019  Salzige 
Überflutungsflächen 
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4 Leitbild 

Das Leitbild gibt die Entwicklungsrichtung für den Raum, in dem das Stiftungsgebiet liegt, vor. 
Es integriert die naturräumlichen Potenziale, die Historie und Charakteristika des Gebiets. 
Diese Vision wird durch bestehende naturschutzfachliche Vorgaben gefiltert und konkretisiert. 
Unter Berücksichtigung der Schutzgebietsverordnungen und naturschutzfachlichen Planungen 
im Raum wird ein mit der Stiftung Naturschutz und dem LLUR abgestimmtes Leitbild erstellt. 

Das Leitbild ist im Präsens formuliert und stellt den gewünschten Zustand der Landschaft für 
einen längeren Zeitraum dar (~ 100 Jahre). 

In Übereinstimmung mit dem Leitbild des Raumes werden für die Flächen der Stiftung 
Naturschutz Entwicklungsziele formuliert, die ein Zeitfenster von etwa 10 Jahren abdecken. 

Die Entwicklungskonzepte berücksichtigen die Heterogenität der vorhandenen Landschafts-
typen und resultieren in konkreten, flächenbezogenen Maßnahmenvorschlägen und Projekt-
ideen. 

 

4.1 Rechtliche und fachplanerisch e Vorgaben des Naturschutzes 

Folgende Aussagen aus übergeordneten Planungen wurden bei der Formulierung des Leitbilds 
berücksichtigt:  

 

Übergreifende Ziele für das FFH-Gebiet DE 1532 -391- „Küstenstreifen West- und Nordfehmarn“ 

Erhaltung der durch natürliche Küstendynamik entstandenen und außendeichs der natürlichen 

Entwicklung unterliegenden Strandwall- und Strandseenlandschaft, mit Lagunen, Strandwällen und 

großflächigen Dünenlandschaften in Verbindung mit Röhrichten, Grünlandflächen, Salzwiesen sowie der 

in dem Gebiet vorkommenden Rotbauchunken- und Kammmolchbestände. 

Für den Lebensraumtyp 2130* soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anforderungen 

von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderheiten, 

insbesondere des Küstenschutzes, wiederhergestellt werden. 

 

Managementplan für das FFH-Gebiet DE 1532-391 - „Küstenstreifen West- und Nordfehmarn“ und 

das EU-Vogelschutzgebiet DE 1530-491-„Östliche  Kieler Bucht“ Teilbereich Südwestfehmarn 

Notwendige Maßnahmen (Auswahl) 

€ Gezielte Zuleitung von Qualmwasser auf geeignete Flächen 

€ Verzicht auf mechanische Beseitigung organischer Treibsel 

€ Verzicht auf mechanische Festlegung von noch unbefestigten Dünen und Küstenbereichen 

€ Verzicht auf mechanische Beeinflussung bestehender dynamischer Überflutungsprozesse der Ostsee 

€ Überstauen geeigneter Grünlandbereiche von Mitte April bis Mitte Juli 

€ Erhalt der extensiven Beweidung von Grünlandflächen 

€ Ganzjährige Beweidung mit Robustrindern und Koniks auf weiteren Teilflächen (Püttseewarder) 

€ Prädationsreduzierte Zonen und Brutinseln schaffen 

€ Monitoring von Vögeln und Amphibien 
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Weitergehende Maßnahmen (Auswahl) 

€ Zurückdrängung von hochwüchsigen Landröhrichten 

€ Reduzierung von Streu und Gehölzen auf dem Püttseewarder 

€ Gezielte Unterstützung seltener Pflanzenarten wie Ufer-Alant und Stielfrüchtige Salzmelde 

€ Ansiedlung seltener Feuchtarten wie z.B. Wiesen-Wasserfenchel, Salzbunge und Natternzunge 

€ Ansiedlung seltener Magerkeitszeiger wie z.B. Kreuzblümchen, Hunds-Veilchen, Thymian, Heide-

Nelke, Pracht-Nelke und Sand-Strohblume 

 

Übergreifende Ziele für das FFH-Gebiet DE-1631- 392 „Meeresgebiet der östlichen Kieler Bucht“ 

Erhaltung des bedeutendsten Teiles des größten zusammenhängenden Flachwassergebietes der 

westlichen Ostsee um Fehmarn mit Vorkommen des Schweinswales und unter Einschluss des größten 

Ostseeriffs Schleswig-Holsteins mit ursprünglichen, artenreichen strömungsexponierten Steinriffen, die 

sich bis in die AWZ erstrecken in seiner störungsfreien, natürlichen, dynamischen Entwicklung. Ebenfalls 

zu erhalten sind die extremen Umlagerungen und überwiegend freiliegenden Sande des Flügger Sandes 

mit vielgestaltigen Benthal u.a. als Rastgebiet von Meeresenten. 

 

Übergreifende Ziele für das EU-Vogelschutzg ebiet DE1530-491 „Östliche Kieler Bucht“ 

Erhaltung der Küstengewässer mit außerordentlich hoher Bedeutung im internationalen 

Vogelzuggeschehen als möglichst störungsfreies Rast- und Überwinterungsgebiet für zahlreiche 

Entenarten, als günstiger Nahrungslebensraum für Brut- und Rastvögel sowie als Brutlebensraum für 

Küsten- Wiesen- und Röhrichtvögel. Zusammen mit den übrigen Ostseegebieten hat es existentielle 

Bedeutung als Überwinterungsgebiet für (Meeres-) Enten. 

 

BVS SH Schwerpunktbereich Nr. 281 „Strandwall-Landschaft West-Fehmarn, Wallnau und 

Krummsteert-Sulsdorfer Wiek“: 

Bestand: Das Gebiet ist aus einem ehemaligen Nehrungshaken unter Einschluß einer kleinen 

Moräneninsel entstanden. Es umfaßt auch die dahinter liegenden, heute durch einen Damm 

abgetrennten und künstlich be- und entwässerten Flächen. Kennzeichnend sind Biotoptypen der 

Strandwälle, Salzwiesen, größere Röhrichtzonen, die Teichanlagen Wallnaus sowie derzeit noch als 

Ackerflächen genutzte Randzonen bei Sulsdorf und Püttsee. 

Entwicklungsziel: Zur Verbesserung der Entwicklungsmöglichkeiten und Erweiterung küstentypischer 

Lebensräume sind die vorhandenen Schutzgebiete mit entsprechenden Entwicklungs- bzw. 

Pufferzonen auszustatten und zu verbinden. 

Vorrangige Maßnahmen: Wiederherstellung weitgehend natürlicher Wasserstandsverhältnisse; Aufgabe 

der Ackernutzung. 

Sonstiges: Teils NSG („Wallnau“ und „Krummsteert-Sulsdorfer Wiek“); Erweiterung im Bereich 

Krummsteert geplant, teils geplantes NSG („Flügger Teich und Flügger Leuchtturm“); GeoschOb. 

 

Ökokonto  südlich Flügger Leuchtturm, Flurstück Flügge*1*23/3 von 2012:  

Entwicklung artenreicher (Salz-) Grünlandbestände im Überflutungsbereich der Orther Bucht. 

 

Gesetzlicher Biotop- und Artenschutz 
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Naturschutzgebiet „Wallnau / Fehmarn“ (23.12.1977) 

§ 3 Schutzzweck: (1) Das Naturschutzgebiet dient der Sicherung, dem Schutz und der Erhaltung des 

Windwatts, des Nehrungshakens mit seinen Bildungen von Strandwallsystemen, flachen 

Dünenbereichen, naturnahen Gehölzbeständen, Salzwiesen, Strandseen, Flachwasserbereichen, 

Brackröhrichten sowie der Entwicklung der landwirtschaftlich genutzten Flächen. Es ist Lebensraum 

vielfältiger, teilweise gefährdeter Tier- und Pflanzengesellschaften, insbesondere ruhebedürftiger und 

störungsempfindlicher Vogelarten. Viele der Arten und Lebensräume sind von gemeinschaftlichem 

Interesse. (2) Schutzzweck ist es, die Natur in diesem Gebiet in ihrer Gesamtheit dauerhaft zu erhalten 

und, soweit es zur Erhaltung bestimmter Pflanzen- und Tierarten im Ökosystem erforderlich ist, zu 

entwickeln oder wiederherzustellen. 

 

Naturschutzgebiet „Krummsteert-Sulsdorfer Wiek / Fehmarn“ (22.01.2013) 

§ 3 Schutzzweck: Das in Teilen in die Ostsee hineinreichende Naturschutzgebiet dient der Erhaltung 

ausgedehnter, flachgründiger Teiche mit den sie umgebenden feuchten Wiesen einschließlich des im 

Westen vorgelagerten Strandes mit Strandwall und Dünenbildungen. Es ist Lebensraum 

charakteristischer, besonders zahl- und artenreicher Pflanzen- und Tiergesellschaften. In dem Gebiet ist 

die Natur in ihrer Ganzheit zu erhalten und, soweit erforderlich, zu entwickeln und wiederherzustellen. 

 

Landschaftsschutzgebiet Nr. 24 (1971, Änderungen, 11.12.2002):  

„Insel Fehmarn“ 

 

 

LIFE BaltCoast (2006-2012) After- Life-Conservation plan (2012-2022) 

Püttseewarder:  

€ Beweidung mit Galloways und Koniks 

€ Reduzierung von Altstreu und aufwachsender Biomasse 

€ Wiederherstellung einer Lagune, Vertiefung und Entfernung von Schilf 

€ Anlage von Flachgewässern 

€ Anlage von Stauen und Durchlässen zur Wasserregulierung 

€ Ansiedlung seltener Arten, z.B. Pracht-Nelke und Kriechender Sellerie 

 

Krummsteert: 

€ Monitoring der Salinität in Flachgewässern und Staue ehemaliger Gräben und Durchlässe 

€ Regelmäßiges Monitoring der starken Bestandentwicklung von Kartoffelrosen 

 

Wischkoppel: 

€ Mahd und Beweidung zur Reduzierung von Biomasse und hohen Sichtkulissen (Schilf) 

€ Anlage von Flachgewässern 
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Landschaftsrahmenplan II, Ost holstein und Hansestadt Lübeck: 

Küstenüberflutungsmoore 

Die größten Niedermoore Ostholsteins sind ehemalige Küsten - Überflutungsmoore:  

Oldenburger Graben, Nördlicher Binnensee (Fehmarn), Randbereiche des ehemaligen Klostersees, 

Haffwiesen sowie die Aalbeek - Niederung. Vor ihrer Eindeichung wurden diese Niedermoore bei 

Sturmfluten von der Ostsee regelmäßig überflutet. Einige dürften auch schon bei geringeren 

Wasserschwankungen im unteren Bereich überschwemmt worden sein, wenn die Niederung einen 

tiefgelegenen Auslauf in die Ostsee (Brök) hatte (zum Beispiel Oldenburger Graben). Diese 

Niedermoore standen also unter dem Salzwassereinfluss der Ostsee, die bei aufgewühlter See auch 

viele Nährstoffe (zum Beispiel abgerissenes Seegras) mit sich führte. Die natürliche Vegetation dieser 

salzbeeinflussten Niedermoore sind Brackwasserröhrichte (Schilf, Gemeine Strandsimse, Salz-

Teichsimse). 

Unter Beweidung konnten sich hier früher vermutlich Salzwiesen entwickeln, wie sie an kleineren, heute 

noch überfluteten Niedermooren zu erkennen sind (vergleiche auch Abschnitt Salzwiesen). Nach der 

Eindeichung der großen Küstenüberflutungsmoore sind diese schnell ausgesüßt, und sie entwickeln 

sich heute wie normale Binnenland-Niedermoore weiter. Heute gibt es nur noch kleine 

Küstenüberflutungsmoore in Ostholstein, die deshalb der besonderen Aufmerksamkeit und des 

besonderen Schutzes bedürfen: Eichholz- Niederung, Ränder des Neustädter Binnenwassers und 

Röhricht nördlich der Halbinsel Depenhusen (Krummsteert, Sulsdorfer Wiek, Salzwiesen am Haken 

östlich der Fehmarnsundbrücke). 

 

An der Küste Ostholsteins gibt es zahlreiche Niederungen, die sich in ihrem natürlichen Zustand dadurch 

unterscheiden, dass einige zur Ostsee hin offen sind, andere durch Strandwälle von der Ostsee 

abgeschnitten sind. Während die offenen Niederungen auch durch kleine Wasserschwankungen der 

Ostsee beeinflusst werden, werden die durch Strandwälle abgetrennten Niederungen nur von 

Sturmfluten erreicht. Unabhängig von den heutigen Küstenschutzmaßnahmen, die in der Regel auch 

Sturmfluten aus den Niederungen heraushalten, werden im folgenden die Niederungen ihrem 

ursprünglichen Typ zugeordnet. 

Zur Ostsee offene Niederungen: Wallnau (Kopendorfer See), Großenbroder Au, Großenbroder 

Binnenhafen (Binnensee), Neustädter Binnenwasser, Lagune östlich der Fehmarn-Sundbrücke, 

Niederung nördlich der E 4 westlich Großenbrode, Burger Binnensee. 

Durch Strandwälle von der Ostsee getrennte Niederungen: Nördliche Binnenseen (Fehmarn), 

Eichholzniederung, Großenbroder Moor, Godderstorfer Au, Dahmer Moor, Aalbeek - Niederung, 

Oldenburger Graben, Klostersee - Niederung, Haffwiese, Salzwiesen am Holm.  

 

Nordoldenburg und Fehmarn mit Ostseeküste;  Naturräumliche Grundlagen 

Dieser Landschaftsraum der Ostholsteinischen Jungmoränenlandschaft umfasst die Naturräume 

Fehmarn, Nordoldenburg und Oldenburger Graben. Kennzeichnend für das von der letzten Eiszeit 

geprägte Gebiet sind die an der Oberfläche liegenden Grundmoränen. Bis auf das ebene Fehmarn 

weisen sie ein überwiegend welliges Relief auf.  

Eine Besonderheit für Schleswig-Holstein sind die so genannten „Fehmeraner Schwarzerden”, die sich 

unter kontinentalem Klimaeinfluss auf Fehmarn entwickelten. 
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Die Küste Ostholsteins ist durch Erosions- und Ablagerungsprozesse des Meeres vielfältig gestaltet. Die 

Höhe der heutigen Küstenlinie hat sich aus einem allmählichen Anstieg der Ostsee (Transgression) in 

den vergangenen 7.000 Jahren eingestellt. Seit etwa 4.000 Jahren erfolgt dieser Anstieg jedoch nur noch 

sehr langsam. Die Ostseeküste Schleswig-Holsteins ist heute eine Ausgleichsküste mit nivellierender 

Wirkung der Brandung im Bereich der Küstenlinie.  

Viele Ostseeküsten - Lebensräume haben aufgrund ihrer Einmaligkeit europaweite Bedeutung.  

An der Küste finden sich Salzpflanzen (Halophyten), die wegen des langen Küstenabschnitts im Kreis 

erwähnenswert sind. Sie dokumentieren den von West nach Ost abnehmenden Salzgehalt in der Ostsee: 

Nach Mecklenburg - Vorpommern verarmt das Arten- und Gesellschaftsinventar der Salzwiesen aufgrund 

des abnehmenden Salzgehalts. In Ostholstein entspricht es noch im Wesentlichen dem der 

Nordseesalzwiesen. 

 

Amphibien: Die landesweite Abnahme verschiedener Amphibienarten ist auch im Planungsraum sichtbar. 

Während die Kreuzkröte in den Küstenbiotopen West- und Nordfehmarns noch stabile Bestände 

aufweist, ist die Rotbauchunke in ihrem Bestand gefährdet. Diese ehemalige Charakterart Fehmarns, 

die früher in „ungezählten Mengen” auf der Insel vermerkt wurde, ist stark rückläufig. 

Käfer: Der Planungsraum weist einen Küstensaum auf, der käferkundlich von landesweiter Bedeutung ist. 

Insbesondere auf Fehmarn zeigt sich noch das vielfältige Mosaik der Küstenlebensräume. 

Dementsprechend sind dort sehr anspruchsvolle Käferarten anzutreffen. Neben den zuvor 

angesprochenen Küstenbiotopen wird auch die freie Ostsee besiedelt. Es handelt sich hier um die zur 

Familie der Blattkäfer gehörenden Macroplea mutica. Die Art galt fast siebzig Jahre lang im „alten” 

Bundesgebiet als verschollen, konnte nun aber wieder in der Orther Reede nachgewiesen werden.  

 

Landschaftliche Leitbilder für die „Ostseeküste“:  

•  artenreiche natürliche Lebensgemeinschaften der Ostsee in Flachwasserbuchten und Flachgründen, 

•  naturnahe Biotopkomplexe im Übergangsbereich von der offenen Ostsee bis ins Hinterland mit 

Strand, Strandwällen und Dünen, Steilküsten, Küstenwäldern sowie naturnahen Binnenseen und 

extensiv genutzten Salzwiesen. 

 

Landschaftliche Leitbilder für „Nordoldenburg und Fehmarn“, Auswahl:  

•  extensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen im küstennahen Bereich mit naturnahen, ungenutzten 

Übergangszonen zur Küstenlinie (insbesondere hinter Steilküstenabschnitten), 

•  ausgedehnte, komplexe, naturgeprägte Niedermoorlandschaft mit naturnahen Niedermoorbiotopen, 

Sukzessionsflächen und extensiv genutzten Feuchtgrünlandflächen (Oldenburger Graben), 

•  besonders gut ausgebildete Fehmeraner Schwarzerden. 

 

Gebiete mit besonderer Eignung zum Aufbau eines Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems (BVS) 

In diesen Gebieten sind Flächenankäufe für Naturschutzzwecke und sonstige Maßnahmen des 

Naturschutzes besonders zu fördern, um die Flächen langfristig zu sichern und als naturbetonte 

Lebensräume zu entwickeln. Sie eignen sich damit auch in besonderem Maße für die Einrichtung 

eines Ökokontos. 
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Flächenankauf: 

Auf vielen Flächen ist die Wiederherstellung natürlicher oder halbnatürlicher Verhältnisse mit den 

dazugehörigen dynamischen Prozessen (beispielsweise Überschwemmungen) Ziel von 

Naturschutzmaßnahmen. Um die dann möglicherweise vollständigen Ertragseinbußen auszugleichen, 

ist auch eine Förderung im Rahmen des Vertrags – Naturschutzes in der Regel nicht ausreichend. 

Daher ist der Erwerb der Flächen Voraussetzung für die Realisierung der Naturschutzziele. Dieses ist 

satzungsgemäße Aufgabe der Stiftung Naturschutz. 

 

Naturschutzmaßnahmen in Flurneuordnungsverfahren: 

Flurneuordnungsverfahren nach § 86 und § 103 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) bieten Möglichkeiten 

zur Entwicklung von zusammenhängenden Flächenkomplexen, Biotopverbundsystemen, 

Gewässerrandstreifensystemen oder Einzelbiotopen. Die Mitwirkung der Gemeinden und 

Grundeigentümer führt zu Bürgerbeteiligung und beinhaltet kooperative Ergebnisse. 

Naturschutzmaßnahmen in Flurneuordnungsverfahren haben das Ziel, größere Gebiete für 

Naturschutzzwecke dauerhaft zu sichern. Geeignete Räume dafür liegen im Schutzgebiets- und 

Biotopverbundsystem der regionalen Planungsebene. 

 

Feuchtgebiete internationaler Bedeutung nach dem Ramsar- Übereinkommen 

Im Rahmen des Übereinkommens besteht eine Verpflichtung, diese Feuchtgebiete zu erhalten. „Ramsar-

Gebiete” sind vor allem als Lebensräume für Wat- und Wasservögel langfristig zu schützen und zu 

entwickeln. 

–  Teilbereiche der Ostseeküste einschließlich Sände bei Wallnau / Fehmarn, 

 

Zusammenfassung der naturschutzrechtlichen Vorgaben:  

Die genannten fachlichen und naturschutzrechtlichen Vorgaben stellen die Erhaltung und die 
Entwicklung hochwertiger und landschaftstypischer Küstenlebensräume Südwest-Fehmarns mit 
Stränden, Dünen, Nehrungshaken, Lagunen und Strandwalllandschaften unterschiedlichen 
Alters in den Vordergrund. Die naturnahen Flächen im Bereich Wallnau bis Lemkenhafen sollen 
erhalten, gepflegt und ökologisch vernetzt werden. Sie sollen für die Tier- und Pflanzenarten der 
dort jeweils typischen Lebensräume hochwertig weiter entwickelt werden. Es soll eine möglichst 
ungestörte Küstendynamik zugelassen und ein naturnahes Wasserregime wiederhergestellt 
werden.  

Durch eine geeignete Pflegenutzung sollen sich auf Teilflächen arten- und blütenreiche 
Bestände mit Gewässern, Salz- und Feuchtgrünland, Heiden und trockenem Magergrünland 
einstellen. Die Küste soll eine naturnahe Zonierung mit Stränden, Spülsäumen, Primär-, Weiß- 
und Graudünen sowie Salzgrünlandflächen aufweisen. Auf Halbinseln, Nehrungshaken und den 
Strandwällen an der Küste sollen sich die Lebensräume möglichst ohne Störungen und 
Nutzungen entwickeln können. Neophyten sind dort zum Erhalt hochwertiger Lebensräume zu 
beseitigen. 

Die Küstenlandschaft soll gesamtökologisch hochwertig entwickelt werden. Küsten-, Wasser- 
und Wiesenvogel sowie Rastvögel (Watvögel, Gänse, Enten, Schwäne) sind zusammen mit 
Amphibien, Reptilien und Pflanzen wichtige Indikatoren der komplexen Lebensräume.  
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4.2 Leitbild für den SLEP „Wallnau / Fehmarn“ 

Das Stiftungsgebiet „Wallnau / Fehmarn“ liegt zwischen Bojendorf und Lemkenhafen. Es ist ein 
typischer Ausschnitt der nacheiszeitlich geprägten Küstenlandschaft nördlich der Orther Bucht. 
Die als Naturschutzgebiete ausgewiesenen Flächen mit Lagunen, Salzgrünlandflächen, 
Nehrungshaken, Dünen- und Strandwalllandschaften und die flache Ostsee stehen in einem 
engen ökologischen Kontakt. Ostseehochwasser führt zu dynamischen Veränderungen der 
Küste und zu Überflutungen von Niederungsflächen. Teilweise kann Salzwasser gezielt in 
abgetrennte Niederungen einströmen und führt dort zu heterogenen naturnahen 
Standortbedingungen.  

Grüppen und Drainagen wurden verschlossen und flache Senken vertieft, sodass sich ein 
Standortmosaik aus flachen Gewässern mit temporärer Wasserführung und kleinen Kuppen auf 
geeigneten Teilflächen ausgebildet hat. In Senken liegen Flachgewässer mit unterschiedlicher 
Wasserführung, die von spezifischen Arten wie Kreuzkröte, Wechselkröte und Tannenwedel 
besiedelt sind. Küsten-, Wasser-, Röhricht- und Wiesenvögel finden in dem Gebiet ausreichend 
große und gut entwickelte Lebensräume vor.  

Die Küstenlandschaft ist großflächig als artenreiches, naturnahes Offenland ausgebildet. Viele 
Teilflächen werden gemäht und extensiv oder temporär beweidet, um konkurrenzschwache, 
seltene Arten zu fördern. So kann der Stickstoffeintrag aus der Luft und der daraus folgende 
Aufwuchs an Biomasse kompensiert werden. Strände, Spülsäume, Salzgrünlandflächen und 
Dünen, die durch natürliche Dynamik, Gänsefraß, Feuer oder ähnliche Einflüsse in einem 
hochwertigen Zustand erhalten bleiben, unterliegen keiner Pflegenutzung. 

Das Grünland ist arten-, struktur- und blütenreich und weist ein breites standörtliches Spektrum 
an Salz-, Feucht- und Magergrünland sowie Heiden und Sand-Trockenrasen auf. Die 
Vegetation ist meist niedrig- bis maximal mittelwüchsig und reich an spezifischen und seltenen 
Pflanzenarten. Die Bestände mit invasiven Neophyten (Kartoffelrosen) wurden beseitigt. 

Die Küstenlandschaft wird als Brut-, Mauser und Rasthabitat genutzt. Leitarten verschiedener 
Lebensräume sind u.a. Zwerg- und Flussseeschwalbe, Sandregenpfeifer, Kiebitz, Rotschenkel, 
Alpenstrandläufer, Kampfläufer, Säbelschnäbler, Austernfischer, Feldlerche, Tüpfelsumpfhuhn, 
Rohrdommel, Rohrweihe und Schilfrohrsänger. Blütenreiche und kurzrasige Vegetation 
ermöglicht das Heranwachsen der Küken der Küsten- und Wiesenvögel. Hochwüchsige 
Sichtbarrieren fehlen weitgehend. Die Küstenlandschaft ist weiträumig ein bedeutendes Rast- 
und Winterhabitat für Watvögel und Wassergeflügel (Schwäne, Enten, Gänse und Säger). Es 
hat sich eine enge funktionale Beziehung zu dem Flachwasser der Ostsee ausgebildet.  

Durch Maßnahmen des Artenschutzes wurden spezifische Pflanzenarten des Salz- und 
Feuchtgrünlands sowie der Magerrasen, Heiden und Dünen gefördert. Tiere mit großen 
Raumansprüchen, insbesondere Fledermäuse, Wassergeflügel, Tag- und Nachtgreife nutzen 
die Landschaft als einen Teil ihres Komplexlebensraumes.  

Das Gebiet ist weiterhin für die Naherholung erschlossen, erlebbar und kann auf Wegen 
durchwandert werden. Hochwertige Teilflächen sind vor Störungen geschützt. Auf die 
vorkommenden Pflanzen- und Tierarten und die Küstenentwicklung werden die Besucher durch 
Schautafeln hingewiesen. 
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5 Zielkonzept 

Die Erstellung des Zielkonzepts erfolgt auf der Grundlage der in Kapitel 2 aufgeführten 
Einbindungen in die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse sowie dem Status quo der 
Biodiversität (Kapitel 3), der Leitbilddiskussion mit Vertretern der Stiftung Naturschutz und dem 
LLUR, den Empfehlungen der vorliegenden Gutachten (Tab. 5 und 
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Tab. 8) sowie aufgrund der fachgutachterlichen Begehung des Gebiets. Neben der Biodiversität 
rücken auch die möglichen Ökosystemdienstleistungen des Stiftungslandes in den Fokus des 
Konzeptes. 

Die Entwicklung der Ziele und die Ableitung der Maßnahmenvorschläge erfolgt nach rein 
naturschutzfachlichen Gesichtspunkten. Die Umsetzbarkeit der Maßnahmen wird von der 
Stiftung festgestellt. Ggf. daraus resultierende Änderungen der Ziele oder Maßnahmen müssen 
nachträglich eingepflegt werden. 

 

 

5.1 Zielkonzept Biodiversität 

Nachfolgend werden räumliche Einheiten für die Zuordnung der Zielebenen gebildet. Dies führt 
je nach Größe und Lage des Stiftungsgebiets zu einer Einteilung Lokaler Differenzierungen 
(Lok_Diff). Besonders inhomogene oder große Gebiete werden in Teilgebiete untergliedert. Die 
hier verwendeten Bezeichnungen entsprechen den im GIS verwendeten Feldnamen in der 
Attributtabelle. 

Im Zielkonzept  wird zwischen zwei Zielebenen unterschieden, die unabhängig voneinander 
betrachtet werden können. Während die Zielebene 1 das Entwicklungsziel für einen größeren, 
zusammenhängenden Landschaftsausschnitt angibt, werden in der Zielebene 2 nur Flächen 
zusammengefasst, die einen konkreten, in sich homogenen Landschaftsausschnitt abbilden. 
Damit können sich in Zielebene 1 ein bis mehrere Landschaftsausschnitte mit der gleichen oder 
mit verschiedenen Zielen der Zielebene 2 befinden.  

Die kleinste Einheit (Lok_Diff ) bezeichnet ein Gebiet mit gleichen Maßnahmen. Es kann sich 
dabei auch um mehrere getrennte Flächenbereiche handeln. Dies bedeutet, dass Flächen mit 
gleichem Ziel in der ersten und zweiten Ebene, z. B. Moorlandschaft (M) und Feuchtgrünland 
(GF), auch verschiedenen Lok_Diffs zugeordnet werden können, wenn sich die Maßnahmen 
(deutlich) unterscheiden oder die Flächen in verschiedenen Lokalitäten oder Mooren liegen. In 
einem Lok_Diff können mehrere Struktur-ID  gleichzeitig vergeben werden, es lässt sich dann 
aber nicht mehr rückschließen, für welche Teilfläche diese Strukturen gelten. Dies kann im Text 
erklärt werden. 

Das Abkürzungsverzeichnis für die Zielebenen befindet sich auf der folgenden Seite.  

Die Ableitung der Ziele erfolgt unter Zuordnung der vorgesehenen Ziel-Lebensräume und -
Biotope sowie der artenschutzrelevanten und weiteren spezifischen Arten(-gilden), dargestellt in 
Tab. 9. Die räumliche Abgrenzung der Zielebenen ist in der Karte „Ziele“ dargestellt, die 
räumliche Abgrenzung der Lok_Diffs in der Karte „Lok_Diffs“ im Anhang. 

Das Stiftungsgebiet „Wallnau / Fehmarn“ besteht aus vier Teilgebieten. Diese wurden jeweils in 
mehrere „Lok_Diff“ (lokale Differenzierungen) unterteilt. 
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Nachfolgend wird zum besseren Verständnis das Abkürzungsverzeichnis des Kartierschlüssels 
für die beiden Zielebenen aufgeführt (Stand: 15.11.2018): 

 

Stiftung: Vorlage Kartierschlüssel für Zielebenen im Zuge der SLEP Kartierungen 

 

 
Stand: 15. November 2018 
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Tab. 10:  Räumliche Gliederung für das Zielkonzept 

Teilgebiet LOK_DIFF Bezeichnung  Ziel_1 Ziel_2 Struktur

208  SLEP Wallnau / Fehmarn 
   

208_01  Püttseewarder  
   

 208_01_01 Deich mit Vorland K GR 9, 13 

 208_01_02 Gehölzreiche Hinterdeichflächen K KD 2, 4, 9 

 208_01_03 Strandwälle Püttseewarder IV K KD 6, 9, 12 

 208_01_04 Strandwälle Püttseewarder V K KD 6, 9, 16 

 208_01_05 Niederung Püttseewarder V K KL 6,12, 14

208_02  Krummsteert  
   

 208_02_01 Strandwälle und Dünen K KD 14, 16 

 208_02_02 Niederungsflächen K KG 6, 14 

208_03  Wischkoppel  
   

 208_03_01 Hochflächen K GR 6, 14 

 208_03_02 Uferbereiche K KG 6, 14 

208_04  Spitzenorth  
   

 208_04_01 Salzgrünland K KG 13, 14 

 

Das SLEP-Gebiet „Wallnau / Fehmarn (Nr. 208) wird vier Teilgebieten zugeordnet und diese 
dann weiter untergliedert. Die Beschreibungen erfolgen einzeln für die Teilgebiete und die darin 
liegenden Teilflächen. 
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Abb. 1:  Räumliche Gliederung für das SLEP-Gebiet „Wallnau / Fehmarn“ 

 



SLEP Wallnau / Fehmarn - Zielkonzept - Endversion  Seite 28 

GGV Freie Biologen, Heiko Grell, Am Wohld 7, 24244 Felm 

5.1.1 Teilgebiet 208_01: Püttseewarder 

Teilgebiet: 208_01, Püttseewarder 

Bestand 

 

Der Püttseewarder gehört zum Netz Natura 2000. Die Flächen sind als FFH- und 

Vogelschutzgebiet ausgewiesen und es liegt ein abgestimmter FFH-Managementplan 

vor. Viele Baumaßnahmen des LIFE- Projekts BaltCoast und des Managementplans 

wurden bereits umgesetzt und eine dauerhafte Pflege eingeführt.  

Das Teilgebiet umfasst den Bereich der alten Strandwälle zwischen der Ortschaft 

Püttsee und dem Deich am Campingplatz Flügge. Der Stiftung Naturschutz gehören 

ca. 42 ha südlich vom NSG Wallnau und nördlich der Strandstraße nach Flügge. 

Östlich vom Teilgebiet liegt der mit dichten Röhrichten bestandene Dammkampteich. 

Nach Westen reicht das Gebiet bis zum Deich und dem schmalen Küstenvorland. 

Die eingedeichte flache Strandwalllandschaft erstreckt sich ca. 400 m ins Innenland. 

Eine Abfolge alter Strandwälle mit einer Höhe bis zu 2 m schließt Niederungsflächen 

mit Gewässern, Röhrichten und feuchtem Grünland ein. Das Relief ist weitgehend 

natürlich aber durch den Deich von Überflutungen und Küstendynamik abgetrennt. 

Die Flächen hinter dem Deich werden großflächig zusammenhängend und extensiv mit 

Rindern und Pferden beweidet. Schmale Bereiche mit Heiden und Gehölzen sind von 

der Nutzung ausgenommen. Es ist ein strukturreiches Offenland mit mesophilem 

Grünland unterschiedlicher Standorte, Magerrasen, Einzelbüschen, Gewässern und 

eingestreuten Sonderhabitaten ausgebildet. 

Ziele 
 

Ziel ist es, den naturnahen Charakter der eingedeichten Küstenlandschaft zu erhalten 

und die Qualität der Lebensräume zu verbessern. Es sollen hochwertige Habitate und 

Bestände mit standortstypischer Besiedlung von Tier- und Pflanzenarten erhalten und 

naturschutzfachlich weiter entwickelt werden.  

Hauptzielgruppe sind charakteristische und seltene Pflanzenarten der verschiedenen 

Lebensraumtypen der Dünen, der Heiden und des artenreichen mesophilen Grünlands 

mit Gewässern. Für Vögel, Amphibien, Reptilien und Insekten sollen geeignete 

Habitate erhalten oder geschaffen werden. Hervorzuheben sind z.B. Neuntöter, 

Feldlerche, Wiesenpieper, Schafstelze, Kiebitz, Rotschenkel und Brandgans sowie 

Kreuz- und Wechselkröte.  

Maßnahmen Die Maßnahmen von LIFE BaltCoast und dem FFH-Managementplan wurden bereits 

weitgehend umgesetzt. Die naturschutzfachlichen Effekte sollen durch eine Pflege 

dauerhaft gesichert werden. Die Maßnamen können fortgeführt, ergänzt und weiter 

präzisiert werden. 

Die offene Strandwalllandschaft soll erhalten und die Besiedlung mit küstentypischen 

Arten gefördert werden. Dazu soll der Bereich möglichst extensiv beweidet werden. 

Die Nutzung mit Rinder und Pferden hat sich bewährt. Hochwüchsige Bestände mit 

Röhrichten, Gehölzen und Kartoffelrosen sollen in dem Bereich zurückgedrängt 

werden. Flachgewässer unterschiedlicher Größe sollen in die Weideflächen integriert 

sein und sich standortstypisch entwickeln können. Die Niederungsflächen mit der 

Lagune sollten einem möglichst naturnahen Wasserregime unterliegen. Das schließt 

Überflutungen, Trockenphasen und einen Einfluss von Brackwasser ein. 

Der Küstenwanderweg und die Informationsmöglichkeiten am Deich sollen erhalten 

werden. Das Schutzgebiet kann auf Pfaden zugänglich sein. Die naturnahen 

Hauptflächen sollten aber abgesperrt bleiben und nicht touristisch genutzt werden.  
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5.1.1.1 208_01_01, Deich mit Vorland 

208_01_01, Deich mit Vorland 

Zielebene 1: K  

Küstenlandschaft 

Zielebene 2: GR  

Extensivgrünland 

mittlerer Standorte 

Struktur: 9, 13 

heide- und magerrasengeprägt, 

ohne Strukturen und hohe Gehölze  

Bestand Zwischen dem NSG Wallnau und Flügge liegt ein Deich vom dem die nördlichen 400 m 

der Stiftung Naturschutz gehören. Der Deich ist durch seine Funktion als Hochwasser-

schutzanlage als technisches Bauwerk bestimmt und wurde auf Grund von Schäden 

durch Hochwässer saniert. Er ist mit Grünland bestanden und wird regelmäßig gemäht. 

Die Bestände sind arten- und blütenreich ausgebildet, besonders am Deichfuß hinter 

und vor dem Deich. Auf der Deichkuppe verläuft ein viel genutzter Küstenwanderweg. 

Es gibt Bänke und Informationstafeln sowie Pfade zum Strand. Viele der 

Vordeichflächen sind von Kartoffelrosen bestanden. Ein Teil der Vordeichflächen ist 

von blütenreicher Ruderalvegetation besiedelt. Es kommen Standgräser und weitere 

Küstenarten vor. 

Ziele Ziel ist es, den Deich mit artenreichem Grünland und der naturnahen Besiedlung der 

Vorlandflächen zu erhalten und naturschutzfachlich weiter zu entwickeln. 

Leit- und Zielarten sind Insekten, Küstenpflanzen und Pflanzen magerer Standorte wie 

z.B. Rundblättrige Glockenblume, Schafgarbe, Herbst-Löwenzahn, Grasnelke, Wiesen-

Flockenblume, Wiesen-Margerite, Natternkopf, Kleines Habichtskraut, Ferkelkraut, 

Gemeiner Hornklee, Knolliger Hahnenfuß, Gemeines Kreuzblümchen, Katzenpfötchen, 

Knöllchen-Steinbrech, Gemeine Ochsenzunge, Flaumhafer, Frühe Haferschmiele, 

Dreizahn, Kammgras, Rot-Schwingel, Rot-Straußgras und Ruchgras. 

Maßnahmen Die Nutzung des Grünlands auf dem Deich sollte ohne Verwendung von Düngemitteln 

erfolgen, um die weitere Entwicklung von artenreichem mesophilem „Wertgrünland“ zu 

fördern. Vorkommende Kleinhabitate am Deichfuß mit Pionierhabitaten, Primärdünen, 

Staudenfluren, Küstenheiden und blütenbunten Ruderalarten sollten nicht oder nur 

nach der Saison gemäht werden. Aufkommende Bestände von Kartoffelrosen sollten 

umgehend entfernt werden, bevor sie sich großflächiger ausbreiten. Wege, Bänke und 

Informationstafeln sind als Besucherlenkung zu erhalten. Ein weiterer Erwerb von 

Flächen ist im Vorland anzustreben, um dort geeignete Maßnahmen durchzuführen 

und die natürliche Küstendynamik zu erhalten. 

Es können gezielte Artenschutzmaßnahmen für typische Küstenpflanzen, Arten des 

mesophilen „Wertgrünlands“ inklusive der Magerrasen sowie für Insekten wie 

Stechimmen und Schmetterlinge durchgeführt werden. 

Code SH 01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.12  Pflegemahd 
01.10.15 Pflege von Saumstrukturen/Staudenfluren 
04.09.03.01 Sicherung der natürlichen Dynamik an Strand- / Dünenlebensräumen 
06.01 Einstellung / Einschränkung durchgeführter Freizeitnutzung 
06.02 Besucherlenkung / Regelung der Freizeitnutzung 
11.06 Artenschutzmaßnahmen "Insekten" 
11.09.03 Zurückdrängen / Beseitigen von Neophyten 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen "Pflanzen" 
20.01 Flächenerwerb  
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Fotos  

 

 

5.1.1.2 208_01_02, Gehölzreich e Hinterdeichflächen 

208_01_02, Gehölzreiche Hinterdeichflächen 

Zielebene 1: K  

Küstenlandschaft 

Zielebene 2: KD  

Küstendünen 

Struktur: 2, 4, 9 

lichter Wald, beweideter Wald, 

heide- und magerrasengeprägt  

Bestand Die Strandwallflächen hinter dem Deich sind durch einen Zaun am Deichfuß getrennt. 

Ein Streifen im Nordteil von 60-120 m Breite ist mit Gehölzen bestanden. Es handelt 

sich zum Teil um angepflanzte Nadelgehölze, aber auch um naturnahe Laubgehölze 

mit ausgeprägter Windschur. In der ersten Linie hinter dem Deich siedeln v.a. Weiden, 

Erlen und Eichen, während die höherwüchsigen Nadelbäume eher auf dem zweiten 

Strandwall stocken. Der Bestand der Nadelbäume ist wenig vital und von Trockenheit, 

Windbruch und Windwurf betroffen. Diese Bäume sind mittelfristig abgängig. 

Ein Teil der Gehölze und v.a. die Flächen zwischen den Gehölzen werden extensiv 

beweidet. Dort sind Heiden, Magerrasen und in Senken Gewässer mit feuchten 

Pionierfluren ausgebildet. Spezifische Arten der mageren Küstenheiden sind 

vorhanden und vereinzelt kommen seltene Pflanzen vor. Am östlichen Waldrand wurde 

ein vorhandenes Gewässer vertieft und als Lebensraum für Amphibien entwickelt. 

Ziele Ziel ist es die Strandwälle hinter dem Deich mit einer naturnahen Besiedlung von 

Gewässern, Küstenheiden, Magerrasen und Laubgehölzen zu erhalten. 

Leit- und Zielarten sind Insekten, Amphibien, Reptilien und Pflanzen magerer 

Standorte wie z.B. Besenheide, Gemeines Kreuzblümchen, Katzenpfötchen, Knolliger 

Hahnenfuß, Grasnelke, Rundblättrige Glockenblume, Schafgarbe, Ferkelkraut, Kleines 

Habichtskraut, Gemeiner Hornklee, Hunds-Veilchen, Zwerg-Lein, Späte Gelb-Segge, 

Sand-Segge, Frühe Haferschmiele, Dreizahn und Ruchgras. 
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Maßnahmen Die gehölzreichen Strandwälle hinter dem Deich sollten zusammen mit den anderen 

Hinterdeichflächen extensiv beweidet werden, um dort die Küstenheiden, Magerrasen 

und Gewässerstandorte sowie naturnahe Laubgehölze auf Strandwällen zu erhalten. 

Ein Teil der Gehölze, insbesondere die naturnahen Laubgehölze, sollen daher 

ausgezäunt bleiben. Totholz, Windbruch und Windwurf mit aufragenden Wurzeltellern 

sollen möglichst im Bestand belassen bleiben. Eine Nachpflanzung in Lücken z.B. von 

Eichen ist möglich. Die Gewässer sollen erhalten und ggf. ausgeräumt werden. 

Gezielte Artenschutzmaßnahmen für typische Pflanzen, Vögel, Amphibien, Reptilien 

und Insekten können durchgeführt werden. 

Code SH 01.02.03 Beweidung 
01.10.15 Pflege von Saumstrukturen/Staudenfluren 
02.01.04 Naturwald / Einstellung der Waldnutzung 
02.02.01.02 Naturverjüngung standortgerechter heimischer Baumarten 
02.02.01.03 Entnahme nicht standortgerechter / nicht heimischer Gehölze  
02.02.01.08 Maßnahmen zum Umbau von Nadel- in Laubwald 
02.04.01 Erhöhung des Altholzanteils 
02.04.02 Erhöhung des Totholzanteils 
02.04.09 Schaffung von Waldrandstrukturen 
02.04.11 Freistellung von Feuchtgebieten / Gewässern / Sonderbiotopen 
02.04.13 Verzicht auf Aufarbeitung von Windwürfen 
02.06.04 Waldweide 
11.02 Artenschutzmaßnahmen "Vögel" 
11.03 Artenschutzmaßnahmen "Reptilien" 
11.04 Artenschutzmaßnahmen "Amphibien" 
11.06 Artenschutzmaßnahmen "Insekten" 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen "Pflanzen" 
15.03 Zulassen von Kalamitäten 

Fotos  
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5.1.1.3 208_01_03, Strandwä lle Püttseewarder IV 

208_01_03, Strandwälle Püttseewarder IV 

Zielebene 1: K  

Küstenlandschaft 

Zielebene 2: KD  

Küstendünen 

Struktur: 6, 9, 12 

mit Gewässer, heide- und 

magerrasengeprägt, Einzelbäume 

oder Baumgruppen  

Bestand Zum Püttseewarder IV gehören etwa 12 ha Stiftungsflächen. Der Bereich liegt südlich 

vom Strandweg und dem NSG Wallnau. Er kann von dem Parkplatz aus über ein 

Klapptor erreicht und auf einem Trampelpfad durchwandert werden. Das naturnahe 

Relief besteht aus alten, schwach überdünten Strandwällen und dazwischen liegenden 

Niederungsbereichen. Dort wurden mehrere Geländesenken zu flachen Gewässern 

ausgeschoben. Die höheren Strandwälle halten kaum Boden-Feuchtigkeit und sind mit 

mesophilem Grünland, Magerrasen und Heiden besiedelt. Es gibt einzelne offene 

Rohbodenstellen. Eine alte Anpflanzung aus Nadelgehölzen ist fast abgestorben und 

wird noch als Rast- und Ruheplatz von Rindern und Pferden genutzt, die die Fläche 

extensiv zusammen mit dem Püttseewarder V beweiden. 

Die Vegetation hat fast vollständig Biotopcharakter und wird verschiedenen FFH-LRT 

der Küsten zugeordnet. Optisch prägend sind Graudünen mit krautiger Vegetation und 

Heide auf Küstendünen. Anmerkung: Mesophiles Wertgrünland ist vorhanden, wurde 

aber zugunsten anderer Küsten-LRT bei der LBK nicht kartiert. 

Ziele Ziel ist es, die Landschaft mit alten Strandwällen und natürlichem Relief und mit einer 

Besiedlung mit mesophilem Grünland, Magerrasen, Küstenheiden, Büschen und 

einzelnen Flachgewässern zu erhalten. 

Leit- und Zielarten sind Offenlandvögel, Amphibien, Reptilien, Insekten und Pflanzen 

magerer Standorte unterschiedlicher Feuchte. Hervorzuheben sind z.B. Neuntöter, 

Feldlerche, Wiesenpieper, Schafstelze, Rebhuhn, Kiebitz, Rotschenkel, Schwarz- und 

Braunkehlchen sowie Kreuz- und Wechselkröte. Bei den Pflanzen sind Arten zu 

nennen wie z.B. Rundblättrige Glockenblume, Schafgarbe, Herbst-Löwenzahn, 

Grasnelke, Wiesen-Flockenblume, Wiesen-Margerite, Acker-Witwenblume, Kleines 

Habichtskraut, Ferkelkraut, Gemeiner Hornklee, Knolliger Hahnenfuß, Hunds-Veilchen, 

Gemeines Kreuzblümchen, Katzenpfötchen, Knöllchen-Steinbrech, Sand-Segge, 

Flaumhafer, Wiesenhafer, Frühe Haferschmiele, Dreizahn, Borstgras, Silbergras, 

Kammgras, Rot-Schwingel, Rot-Straußgras und Ruchgras sowie in den Gewässern 

Tannwedel, Schild-Ehrenpreis, Röhriger Wasserfenchel, Gelb-Segge und Zwerg-Lein. 
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Maßnahmen Die Landschaft mit den alten Strandwällen sollte zusammenhängend mit den anderen 

Hinterdeichflächen extensiv beweidet werden, um dort die Küstenheiden, Magerrasen, 

mesophiles Grünland und Gewässerstandorte zu erhalten. Das jetzige Weideregime 

hat sich als günstig erwiesen, kann ggf. aber an den Aufwuchs der Biomasse 

angepasst werden, sodass keine alten Streuauflagen entstehen. Absterbende Gehölze 

sollen vor Ort belassen bleiben. Aufkommende Junggehölze wie z.B. Weißdorn und 

Weiden können eingeschlagen werden, wenn sich dichte Bestände bilden sollten. Die 

Gewässer sollen unabgezäunt in der Weide erhalten bleiben und ggf. neu ausgeräumt 

werden. 

Gezielte Artenschutzmaßnahmen für typische Pflanzen, Vögel, Amphibien, Reptilien 

und Insekten können durchgeführt werden. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
01.02.03.08 Angepasste Grünlandnutzung für Wiesenvögel 
01.09.05 Entbuschung / Entkusselung 
02.02.01.03 Entnahme nicht standortgerechter / nicht heimischer Gehölze  
02.04.13 Verzicht auf Aufarbeitung von Windwürfen 
04.05 Pflege von Stillgewässern 
06.02 Besucherlenkung / Regelung der Freizeitnutzung 
11.02 Artenschutzmaßnahmen "Vögel" 
11.03 Artenschutzmaßnahmen "Reptilien" 
11.04 Artenschutzmaßnahmen "Amphibien" 
11.06 Artenschutzmaßnahmen "Insekten" 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen "Pflanzen" 
 

Fotos  
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5.1.1.4 208_01_04, Strandwä lle Püttseewarder V 

208_01_04, Strandwälle Püttseewarder V 

Zielebene 1: K  

Küstenlandschaft 

Zielebene 2: KD  

Küstendünen 

Struktur: 6. 9, 16 

mit Gewässer, heide- und 

magerrasengeprägt, mit offenen 

Bodenstellen  

Bestand Die Strandwalllandschaft vom Püttseewarder V ist etwa 20 ha groß und reicht im 

Süden bis zur Strandstraße nach Flügge und zur „Dreiecksfläche“. Im Norden liegen 

der Püttseewarder IV, ein Acker und eine weitere Privatfläche mit einem Ferienhaus. 

Dort gibt es eine Sonderfläche mit dem Jimmy-Hendrix-Gedenkstein.  

Das naturnahe Relief besteht aus alten, schwach überdünten Strandwällen und 

unterschiedlich breiten Niederungsbereichen, die teilweise flach vermoort sind oder 

Wasser führen können. Die flachen Strandwälle sind mit mesophilem Grünland, 

Magerrasen und Heiden besiedelt. Zudem gibt es offene Rohbodenstellen mit Sand- 

und Kiesboden. Die Flächen werden derzeit zusammen mit dem Püttseewarder IV 

extensiv von Rindern und Pferden beweidet. Gewässer, Rohbodenstellen und 

Sonderhabitate sind in die Pflegenutzung eingeschlossen. Lediglich ein schmaler 

Streifen mit Heide nahe des Deichs im Westen und die Bereiche am Denkmal sind 

abgezäunt. Es gibt etliche alte Weißdornbüsche, einzelne Baumgruppen und kleine 

Bestände von Kartoffelrosen. Insgesamt ist die Landschaft offen und gehölzarm. 

Die Vegetation hat fast vollständig Biotopcharakter und wird verschiedenen FFH-LRT 

der Küsten zugeordnet. Optisch prägend sind Graudünen mit krautiger Vegetation und 

Heide auf Küstendünen. Anmerkung: Mesophiles Wertgrünland ist vorhanden wurde 

aber zugunsten anderer Küsten-LRT bei der LBK nicht kartiert. 

Ziele Ziel ist es, die Landschaft mit alten Strandwällen und natürlichem Relief und mit einer 

Besiedlung mit mesophilem Grünland, Magerrasen, Küstenheiden und Büschen sowie 

einzelnen Flachgewässern, Ufer- und Sumpfflächen zu erhalten. 

Leit- und Zielarten sind Offenlandvögel, Amphibien, Reptilien, Insekten und Pflanzen 

magerer Standorte unterschiedlicher Feuchte. Hervorzuheben sind z.B. Neuntöter, 

Feldlerche, Wiesenpieper, Schafstelze, Rebhuhn, Kiebitz, Rotschenkel, Schwarz- und 

Braunkehlchen sowie Kreuz- und Wechselkröte. Bei den Pflanzen sind Arten zu 

nennen wie z.B. Rundblättrige Glockenblume, Schafgarbe, Herbst-Löwenzahn, 

Grasnelke, Wiesen-Flockenblume, Wiesen-Margerite, Acker-Witwenblume, Kleines 
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Habichtskraut, Ferkelkraut, Gemeiner Hornklee, Knolliger Hahnenfuß, Hunds-Veilchen, 

Gemeines Kreuzblümchen, Katzenpfötchen, Pracht-Nelke, Heide-Nelke, Knöllchen-

Steinbrech, Sand-Segge, Flaumhafer, Wiesenhafer, Frühe Haferschmiele, Dreizahn, 

Borstgras, Silbergras, Kammgras, Rot-Schwingel, Rot-Straußgras und Ruchgras sowie 

in den Gewässern Tannwedel, Schild-Ehrenpreis, Röhriger Wasserfenchel, Gelb-

Segge und Zwerg-Lein. 

Maßnahmen Die naturnahe Küstenlandschaft mit den alten Strandwällen sollte zusammenhängend 

mit den anderen Hinterdeichflächen extensiv und ggf. temporär durch Beweidung 

gepflegt werden, um dort die Küstenheiden, Magerrasen, mesophiles Grünland, 

Gewässer, Sümpfe und kleine Moorstandorte zu erhalten. Das jetzige Weideregime 

hat sich als günstig erwiesen, kann ggf. aber an den Aufwuchs der Biomasse 

angepasst werden, sodass keine alten Streuauflagen entstehen. Heideflächen und 

andere niedrigwüchsige kaum produktive Standorte können temporär abgezäunt 

werden, um dort größere Blühaspekte und Fruchtreife zu erzielen. Aufkommende 

Junggehölze können eingeschlagen werden, wenn sich dichte Bestände bilden sollten. 

Kartoffelrosen sollten konsequent und mechanisch entfernt werden, z.B. mit einem 

Bagger. Gewässer, Sümpfe, Moor- und Rohbodenstandorte sollen unabgezäunt in der 

Weide erhalten bleiben. Eine im Süden liegende Teilfläche mit nährstoffreichem 

Füllboden von ca. 0,5 ha sollte mit Sand von 50-100 cm Höhe überdeckt werden, um 

dort naturnähere Standortverhältnisse wiederherzustellen..  

Gezielte Artenschutzmaßnahmen für typische Pflanzen, Vögel, Amphibien, Reptilien 

und Insekten können durchgeführt werden. 

Code SH 01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
01.02.03.08 Angepasste Grünlandnutzung für Wiesenvögel 
01.09.05 Entbuschung / Entkusselung 
01.10.15 Pflege von Saumstrukturen/Staudenfluren 
02.02.01.03 Entnahme nicht standortgerechter / nicht heimischer Gehölze  
04.01.10 Aufhebung von Drainagen / Flächenentwässerung 
04.04.13 Wiederherstellung von Kleingewässern 
04.05 Pflege von Stillgewässern 
11.02 Artenschutzmaßnahmen "Vögel" 
11.03 Artenschutzmaßnahmen "Reptilien" 
11.04 Artenschutzmaßnahmen "Amphibien" 
11.06 Artenschutzmaßnahmen "Insekten" 
11.09.03 Zurückdrängen / Beseitigen von Neophyten 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen "Pflanzen" 
 

Fotos  
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5.1.1.5 208_01_05, Niederung Püttseewarder V 

208_01_05, Niederung Püttseewarder V 

Zielebene 1: K  

Küstenlandschaft 

Zielebene 2: KL  

Lagune 

Struktur: 6, 12, 14 

mit Gewässer, Einzelbäume oder 

Baumgruppen, strukturreich  

Bestand Im Südteil vom Püttseewarder V liegen ca. 5 ha zusammenhängende Bereiche der 

Niederung in die von Norden her die Enden einige alter Strandwälle hineinreichen. Es 

handelt sich um Reste einer alten Lagune, die von Röhrichten und Rieden bestanden 

ist und künstlich zum Graben am Dammkampteich entwässert wurde. Mittlerweile 

wurde die Entwässerung unterbrochen und der Ostteil der Niederung als temporäres 

Flachgewässer entwickelt. Dazu wurde dort 2010 der gesamte Oberboden auf 1,2 ha 

entfernt. Es ist eine temporär wasserführende „Lagune“ entstanden. Weitere Flächen 

der Niederung sind mit Ufer- und Brackröhrichten bestanden. 

Die Niederungsflächen werden derzeit zusammen mit der übrigen Standwalllandschaft 

extensiv von Rindern und Pferden beweidet. Die Nutzung hat zu hoher standörtlicher 

Diversität geführt. Ehemalige Dominanzbestände aus Schilf und Sumpf-Reitgras 

wurden aufgelichtet und Uferbestände offen getreten. 

Anmerkung: Die Einordnung als Lagune folgt der Kartierung durch die LBK und ist 

auch in der Genese des Küstenstandorts begründet, auch wenn dieser heute 

eingedeicht und das Wasserregime stark gestört ist. 

Ziele Ziel ist es, die Niederungsflächen vom Püttseewarder V zu erhalten und als möglichst 

naturnahen Komplexlebensraum mit typischer Tier- und Pflanzenbesiedlung weiter zu 

entwickeln. Das umfasst die wiederhergestellte „Lagune“, die Röhrichte sowie die Ufer- 

und Schlammfluren. 
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Leit- und Zielarten sind Röhrichtbewohner, Amphibien und typische Pflanzen. Zu 

nennen sind Arten wie Rohrdommel, Rohrweihe, Bartmeise, Beutelmeise, Bekassine, 

Kiebitz und Schilfrohrsänger sowie Kreuz- und Wechselkröte. Bei den Pflanzen sind 

Arten hervorzuheben wie z.B. Kriechender Sellerie, Tannenwedel, Schild-Ehreinpreis, 

Röhriger Wasserfenchel, Spiraliges und Ähriges Tausendblatt. 

Maßnahmen Die Maßnahmen des Managementplans und von BaltCoast wie Bodenabtrag, 

Vernässung und Beweidung wurden bereits durchgeführt. Die Effekte müssen 

langfristig durch eine Pflege gesichert werden. Sie können bei Bedarf (Monitoring) 

ergänzt und präzisiert werden. Dazu gehören auch Maßnahmen zur Wiederherstellung 

eines naturnahen Wasserregimes, ggf. Vernässung und ein weiterer Bodenabtrag. 

Zusätzlich zur Beweidung könnte eine temporäre Pflegemahd hochwüchsiger und 

dichter Bestände von Röhrichten sinnvoll sein. 

Es können gezielte Biotop- und Artenschutzmaßnahmen für Vögel, Amphibien und 

Pflanzen wie dem Kriechenden Sellerie durchgeführt werden. 

Code SH 01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
01.02.12  Pflegemahd 
04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 
04.01.10 Aufhebung von Drainagen / Flächenentwässerung 
04.03 Kontrolle und ggf. Steuerung des Wasserstandes 
04.04.13 Wiederherstellung von Kleingewässern 
04.05 Pflege von Stillgewässern 
11.02 Artenschutzmaßnahmen "Vögel" 
11.04 Artenschutzmaßnahmen "Amphibien" 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen "Pflanzen" 
12.01.09 Pflanzung einzelner Pflanzenarten 
22 Erstellung von Spezialgutachten, Monitoring, Effizienzkontrollen 

Fotos  
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5.1.2 Teilgebiet 208_02: Krummsteert 

Teilgebiet: 208_02, Krummsteert 

Bestand 

 

Der Krummsteert ist ein etwa 38 ha großer Nehrungshaken südlich von Flügge im 

Südwesten von Fehmarn. Er begrenzt die Flachwasserbucht der Orther Reede und 

unterliegt einer natürlichen Küstendynamik. Der Sandhaken hat sich in den letzten 

Jahrzehnten erheblich in die flache Bucht verlängert. Der Krummsteert ist Teil eines 

Naturschutzgebiets und gehört zum Netz Natura 2000. Die Landflächen sind 

zusammen mit dem Flachwasser als FFH- und Vogelschutzgebiet ausgewiesen. Es 

liegt ein abgestimmter FFH-Managementplan vor, einzelne Maßnahmen des LIFE- 

Projekts BaltCoast wurden bereits umgesetzt. Etwa 9 ha der nördlichen Flächen 

gehören der Stiftung Naturschutz, der Rest ist in öffentlicher Hand. 

Das Relief ist heterogen und natürlich ausgebildet. Der nicht eingedeichte Krummsteert 

und v.a. die Niederungsflächen werden regelmäßig von Salzwasser überflutet. Der 

Krummsteert ist großflächig offen. Nur auf den trockenen Flächen stocken einzelne 

Büsche. Zudem sind viele Weiß- und Graudünen von Beständen der invasiven 

Kartoffelrose besiedelt, die sich z.Z. weiter ausbreiten.  

Die Vegetation wird von Beständen der Spülsäume, Strände und verschiedenen Typen 

von Dünen auf Kies- und Sandboden sowie von Niederungsbereichen mit Prielen, 

Salzgewässern und Salzgrünland auf flach vermoorten Salztorf geprägt. Auf den 

naturnahen Flächen siedeln viele charakteristische und teilweise seltene Küstenarten. 

 

Ziele 
 

Ziel ist es, den naturnahen Charakter vom Nehrungshaken mit seiner natürlichen 

Uferdynamik und den Beständen der Küstenlebensräume zu erhalten. Das schließt die 

Strände, Strandwälle und verschiedenen Dünentypen sowie das Salzgrünland mit 

Prielen, Salzteichen und Lagunen ein. Es sollen hochwertige Habitate und Bestände 

mit standortstypischer Besiedlung von Tier- und Pflanzenarten erhalten und 

naturschutzfachlich weiter entwickelt werden.  

Hauptzielgruppe sind charakteristische und seltene Pflanzenarten der verschiedenen 

Lebensraumtypen. Für Brutvögel und Nahrungsgäste sollen geeignete Habitate 

erhalten oder geschaffen werden, insbesondere für Offenland- und Küstenvögel, 

Hervorzuheben sind z.B. Neuntöter, Feldlerche, Wiesenpieper, Schafstelze, Kiebitz, 

Rotschenkel, Braunkehlchen, Mittelsäger, Sandregenpfeifer und Zwergseeschwalbe. 

 

Maßnahmen Der Krummsteert soll einer naturnahen Küstendynamik unterliegen und möglichst einer 

eigenständigen Vegetations- und Landschaftsentwicklung im Sinne einer „Wildnis“ 

vorbehalten bleiben. Überflutungen, ggf. Eisschur und Gänsefraß sollen die 

fortschreitende Entwicklung und Sukzession verlangsamen oder aufhalten. Eine 

räumlich und zeitlich beschränkte Pflegenutzung oder mechanische Eingriffe können 

jedoch im Einzelfall gegen aufkommende Gehölze, die invasive Kartoffelrose und zur 

Erhaltung hochwertiger und charakteristischer Pflanzenbestände der verschiedenen 

Lebensraumtypen notwendig sein. 

Gezielte Artenschutzmaßnahmen können für Pflanzen der Dünen, des Salzgrünlands 

und der Salzgewässer sowie für Küsten- und Wiesenvögel durchgeführt werden. 
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5.1.2.1 208_02_01, Strandwälle und Dünen 

208_02_01, Strandwälle und Dünen 

Zielebene 1: K  

Küstenlandschaft 

Zielebene 2: KD  

Küstendünen 

Struktur: 14, 16 

strukturreich, mit offenen 

Bodenstellen  

Bestand Im Norden vom Krummsteert gehören etwa 1,7 ha der überdünten Strandwälle mit 

Kies- und Sandböden der Stiftung Naturschutz. Dort befinden sich ein Fuchszaun, mit 

dem die gesamte Halbinsel abgesperrt ist, und eine Schutzhütte. Die höchsten 

Strandwälle bzw. Dünen mit bis zu 2,5 m liegen entlang der Küstenlinie im Südwesten. 

Von der ersten Dünenkette fächern sich mehrere Wälle nach Osten aus. Es handelt 

sich um ältere und flachere Strandwälle, die alle übersandet sind. 

Die Vegetation wird von Arten der Weißdünen mit Strandhafer und Strandroggen 

geprägt. Kräuter sind abschnittsweise vertreten wie z.B. Echtes Labkraut, Schafgarbe, 

Kriechendes Fünffingerkraut, Kleine Pimpinelle, Leinkraut, Grasnelke, Kohl-Lauch, 

Weinberg-Lauch und Schlangen-Lauch sowie vereinzelt Meersenf, Meerkohl und 

Stranddistel. Weißdornbüsche haben sich einzeln angesiedelt. Prägend und 

regelmäßig vorkommend sind Bestände der invasiven Kartoffelrose. Sie sind 

hochwüchsig, vital und breiten sich zunehmend aus. Dünen mit Dominanzbeständen 

der Kartoffelrosen verlieren ihren Status als FFH-Lebensraumtyp. 

Ziele Ziel ist es, den naturnahen Charakter der überdünten Strandwälle zu erhalten und eine 

natürliche Küstendynamik zuzulassen. Die verschiedenen Lebensraumtypen der Küste 

sollen inklusive ihrer spezifischen und seltenen Arten dauerhaft erhalten bzw. zu 

hochwertigen Bereichen ohne die invasive Kartoffelrose weiter entwickelt werden. 

Hauptzielgruppe sind Pflanzenarten der Strände, Spülsäume und der verschiedenen 

Typen von Dünen sowie Offenland- und Küstenvögel, Insekten und Amphibien. 

Leitarten der Habitatentwicklung für die Tiere sind z.B. Neuntöter, Feldlerche, 

Wiesenpieper, Schafstelze, Austernfischer, Mittelsäger, Sandregenpfeifer und 

Zwergseeschwalbe sowie Kreuz- und Wechselkröte und Ringelnatter.  

Maßnahmen Die Strandwälle und Dünen sollen einer naturnahen Küstendynamik unterliegen und 

möglichst einer eigenständigen Vegetations- und Landschaftsentwicklung im Sinne 

einer „Wildnis“ vorbehalten bleiben. Die Experten von LIFE BaltCoast empfehlen eine 

räumlich und zeitlich beschränkte Pflegebeweidung durchzuführen, um Biomasse und 

alte Streuauflagen zu entfernen und damit konkurrenzschwache Arten zu fördern. Die 

Entfernung der invasiven Kartoffelrose kann durch mechanische Eingriffe erfolgen, z.B. 

mit einem Bagger. Der Boden würde vor Ort verbleiben und die freigelegten Standorte 

würden von typischen Arten besiedelt werden. Die noch kleinen Bestände im Nordteil 

lassen sich leichter zurückdrängen, als wenn erst große Bereiche flächendeckend 

besiedelt sind. Die eigendynamische Entwicklung ist für den gesamten Krummsteert 

anzustreben, ggf. sollten Flächen erworben werden. Ein Monitoring charakteristischer 

Arten der LRT und der Bestände der Neophyten (Kartoffelrosen) ist notwendig. 

Gezielte Artenschutzmaßnahmen können für Pflanzen der Strände, Strandwälle und 

Dünen unterschiedlicher Standorte sowie für Küstenvögel durchgeführt werden. 

Code SH 01.02.03 Beweidung  
01.09.02 Kontrolliertes Brennen / Flämmen 
04.09.03.01 Sicherung der natürlichen Dynamik an Strand- / Dünenlebensräumen 
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11.02 Artenschutzmaßnahmen "Vögel" 
11.09.03 Zurückdrängen / Beseitigen von Neophyten 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen "Pflanzen" 
15.01 Ungestörte Entwicklung 
15.02 Zulassen von katastrophalen Ereignissen 
20.01 Flächenerwerb  
22 Erstellung von Spezialgutachten, Monitoring, Effizienzkontrollen 

Fotos  

 

 

 

5.1.2.2 208_02_02, Niederungsflächen 

208_02_02, Niederungsflächen 

Zielebene 1: K  

Küstenlandschaft 

Zielebene 2: KG  

Salzgrünland 

Struktur: 6, 14 

mit Gewässer, strukturreich  

Bestand Im Norden vom Krummsteert gehören etwa 7,2 ha der Niederungsflächen der Stiftung 

Naturschutz. Der nördliche Bereich wurde ehemals (mit Rindern) beweidet, wird aber 

seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr genutzt. Es haben sich je nach Relief 

unterschiedliche Standorte mit Salzgrünland, Röhrichten und Rieden ausgebildet. 
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Diese regelmäßig überfluteten Flächen weisen flachgründige Salztorfe auf und sind mit 

Salzteichen und Prielen durchsetzt. Auf einer Kuppe gibt es eine alte Tränkekuhle und 

die Salzteiche wurden mit Gräben verbunden. Diese Entwässerung wurde durch das 

BaltCoast-Projekt zurückgenommen, sodass sich heute wieder längere Überflutungen 

halten und naturnahe Salzverhältnisse eingestellt haben.  

Die Vegetation ist für Salzgrünland recht hochwüchsig und streureich. Der seltene 

Salz-Hornklee ist verbreitet. Weitere charakteristische Arten wie Strandflieder, Strand-

Beifuß und Salz-Aster kommen am Rand der Gewässer vor. Diese weisen Pionier- und 

Schlammfluren mit Queller, Strandsode und Rauhaariger Dornmelde auf. Die 

Stielfrüchtige Salzmelde und andere Arten des Salzgrünlands wie Echter Sellerie, 

Wiesen-Wasserfenchel, Salzbunge und Ufer-Alant wurden nicht gefunden. 

Insgesamt sind die Niederungsflächen auf dem Krummsteert naturnah strukturiert und 

unterliegen natürlichen dynamischen Veränderungen. Es breiten sich hochwüchsige 

Gräser und Dominanzbestände aus und bilden dichte Matten alter Streu, die das 

Aufkommen konkurrenzschwacher Arten behindern.  

Ziele Ziel ist es, die naturnah strukturierten Niederungsflächen mit dem Salzgrünland und 

den Salzteichen zu erhalten und eine Entwicklung von arten- und blütenreichen 

Beständen inklusive seltener Arten unterschiedlicher Standorte zu fördern.  

Hauptzielgruppe für die strukturelle Entwicklung sind Küsten- und Wiesenvögel sowie 

Pflanzen des Salzgrünlands. Leit- und Zielarten sind Kiebitz, Rotschenkel, Feldlerche, 

Lachmöwe und Austernfischer sowie Nahrungsgäste wie Watvögel, Enten und Gänse. 

Bei den Pflanzen sind Arten zu nennen wie z.B. Salz-Hornklee, Salz-Aster, Ufer-Alant, 

Strandflieder, Echter Sellerie, Rauhaarige Dornmelde, Stielfrüchtige Salzmelde, 

Queller, Strand-Sode, Milchkraut, Erdbeer-Klee, Salz-Binse, Salzbunge, Salz-

Hasenohr, Wiesen-Wasserfenchel, Meerstrand-Wegerich und Strand-Sechszack. 

Maßnahmen Die Niederungsflächen auf dem Krummsteert sollen einer eigenständigen Vegetations- 

und Landschaftsentwicklung im Sinne einer „Wildnis“ vorbehalten bleiben und ein 

naturnahes Wasser- und Überflutungsregime aufweisen. Die Experten von LIFE 

BaltCoast empfehlen eine zeitlich beschränkte Pflegebeweidung durchzuführen, um 

Biomasse und alte Streuauflagen zu entfernen und damit konkurrenzschwache und 

seltene Arten der verschiedenen Lebensräume zu fördern. Die Pflege könnte mit 

Rindern durchgeführt werden und auf wenige Wochen nach der Hauptvegetationszeit 

beschränkt werden. 

Gezielte Biotop- und Pflegemaßnahmen sowie Maßnahmen zum Artenschutz können 

für Vögel, Insekten, Mollusken und Pflanzen durchgeführt werden. 

Code SH 01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
01.02.03.08 Angepasste Grünlandnutzung für Wiesenvögel 
04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 
04.04.13 Wiederherstellung von Kleingewässern 
11.02 Artenschutzmaßnahmen "Vögel" 
11.06 Artenschutzmaßnahmen "Insekten" 
11.07 Artenschutzmaßnahmen "Mollusken" 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen "Pflanzen" 
15.01 Ungestörte Entwicklung 
15.02 Zulassen von katastrophalen Ereignissen 
22 Erstellung von Spezialgutachten, Monitoring, Effizienzkontrollen 
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Fotos  
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5.1.3 Teilgebiet 208_03: Wischkoppel 

Teilgebiet: 208_03, Wischkoppel 

Bestand 

 

Am Ende der Straße von Püttsee nach Süden liegt zwischen den Flügger Teichen und 

der Sulsdorfer Wiek ein etwa 13 ha großer Bereich außerhalb vom Landesschutzdeich. 

Diese heterogen ausgebildeten Flächen mit Gehölzen, Röhrichten, Salzgrünland und 

Weideflächen gehören zum dortigen NSG, FFH- und Vogelschutzgebiet. Die Stiftung 

Naturschutz ist Eigentümerin von ca. 6,2 ha der sogenannten „Wischkoppel“. Sie 

umfasst eine Niederung mit Salzgrünland und dem Ufer zur Orther Reede, eine als 

Grünland genutzte flache Kuppe auf Mineralboden sowie kleine gemähte Flächen am 

Deich. Die höchsten Bereiche dieser Vordeichflächen liegen nur 1,6 bis 2.0 m über NN. 

Die Stiftungsflächen werden jährlich abwechselnd gemäht und beweidet. Die Mahd 

beschränkt sich dabei auf die trockenen Flächen der Kuppe und entlang des Deichs. 

Die Beweidung umfasst auch die Ufer- und Niederungsflächen mit Salzgrünland. 

Die Maßnahmen des LIFE- Projekts BaltCoast und des FFH-Managementplans 

wurden, soweit sie die Flächen der Stiftung Naturschutz betreffen, weitgehend 

umgesetzt. Dazu gehören die extensive Nutzung, das Wassermanagement mit dem 

Rückbau einer Verwallung und die Anlage von Kleingewässern. 

Die Vegetation der Niederung umfasst Queller- und Pionierfluren sowie naturnahe 

Bestände des Salzgrünlands. Sie ist insgesamt artenreich entwickelt und beinhaltet 

auch seltene Pflanzen wie Strandflieder, Salz-Aster und Echten Sellerie. 

Die Vegetation des höher gelegenen Grünlands auf der Kuppe wird durch die Nutzung 

ausgehagert. Wertgrünland wurde durch die LBK noch nicht kartiert. Es haben sich 

aber bereits einige Arten des mesophilen Grünlands ausgebreitet.  

 

Ziele 
 

Ziel ist es, die hochwertigen Außendeichflächen mit der Wischkoppel zu erhalten und 

als Refugium für die gesamte Küstenniederung mit charakteristischer Tier- und 

Pflanzenbesiedlung weiter zu entwickeln. Das umfasst das gesamte Spektrum aller 

dort typischen Habitate von den Röhrichten, Uferflächen und dem naturnahen 

Salzgrünland bis hin zu den Grünlandflächen mit Gewässern.  

Hauptzielgruppe sind Küsten- und Wiesenvögel, Amphibien, Käfer und Pflanzen des 

Salzgrünlands und des mesophilen Grünlands unterschiedlicher Standorte. 

 

Maßnahmen Die genutzten Vordeichflächen sollen durch Mahd und extensive Weidenutzung offen 

gehalten werden. Die Weide kann jährlich alternierend oder alle drei Jahre 

durchgeführt werden. Hochwüchsige Bestände mit Röhrichten sollen ausgelichtet und 

kurz gehalten werden. Priele, Blänken und Flachgewässer sollen in die Weidefläche 

integriert sein und sich standörtlich je nach Versorgung mit Nährstoffen, dem 

Salzgehalt und dem Boden unterschiedlich entwickeln können. Die Wischkoppel soll 

bei Hochwasserlagen überfluten dürfen, um dort die Entwicklung von Salzgrünland 

unterschiedlicher Standorte zu fördern. 

Gezielte Biotop- und Artenschutzmaßnahmen können für Pflanzen des Salzgrünlands 

und mesophile Grünlandarten sowie für Küsten- und Wiesenvögel, Amphibien, Käfer, 

und Mollusken durchgeführt werden. 
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5.1.3.1 208_03_01, Hochflächen 

208_03_01, Hochflächen 

Zielebene 1: K  

Küstenlandschaft 

Zielebene 2: GR  

Extensivgrünland 

mittlerer Standorte 

Struktur: 6, 14 

mit Gewässer, strukturreich  

Bestand Die Hochflächen der Wischkoppel sind etwa 4,5 ha groß. Sie liegen bis 2 m über NN, 

können also bei Hochwasser der Ostsee in Teilen oder insgesamt überflutet werden. 

Auch die angelegten Gewässer können von Salzwasser erreicht werden und süßen 

danach langsam wieder aus. Das Gelände mit Mineralboden ist fast eben und fällt 

schwach zur Orther Reede bzw. der Niederung mit dem Salzgrünland ab. Es gibt zwei 

neu angelegte Kleingewässer und ein älteres Gewässer am Nordrand der Fläche. 

Salzgehalte und Wasserstände schwanken stark. Es wurden seltene Wasserkäfer und 

zeitweise Kreuzkröten festgestellt.  

Der Deich und eine kleine Fläche direkt vor dem Deich werden gemäht. Die Kuppe der 

Wischkoppel wird jährlich alterniedrend durch Mahd und extensive Rinderbeweidung 

ohne Düngung offen gehalten. Die Vegetation wird von häufigen Arten des 

Weidegrünlands (GYy) geprägt. Mesophiles Grünland ist noch nicht ausgebildet. Es 

gibt jedoch etliche Arten des Wertgrünlands, die sich angesiedelt haben und sich 

weiter ausbreiten. Hervorzuheben sind blütenreiche Kräuter wie Gemeiner Hornklee, 

Großes Flohkraut, Kriechendes Fünffingerkraut, Schafgarbe, Kleiner Odermennig, 

Wiesen-Flockenblume, Wilde Möhre und Moschus-Malve.  

Die Fläche ist durch die regelmäßige Mahd wieder weitgehend gehölzfrei. Insgesamt 

ist die Fläche offen und nur mäßig strukturreich ausgebildet. Auf dem Deich verläuft ein 

Wanderweg von dem die Wischkoppel eingesehen werden kann. 

Ziele Ziel ist es, die offene Grünlandfläche außerhalb des Landesschutzdeichs zu erhalten 

und eine Entwicklung von standortstypischem „Wertgrünland“ feuchter bis trockener 

Standorte mit mesophilen, blütenreichen Grünlandbeständen inklusive seltener 

Pflanzen- und Tierarten zu ermöglichen.  

Hauptzielgruppe für die strukturelle Entwicklung sind Wiesen- und Offenlandvögel 

sowie mesophiles Grünland. Leitarten sind Neuntöter, Feldlerche, Wiesenpieper und 

Schafstelze. Bei den Pflanzen sind Arten zu nennen wie Wiesen-Flockenblume, 

Wiesen-Margerite, Herbst-Löwenzahn, Gänseblümchen, Spitz-Wegerich, Ferkelkraut, 

Knolliger Hahnenfuß, Rundblättrige Glockenblume, Großes Flohkraut, Rot-Klee, 

Ruchgras, Kammgras und Rot-Schwingel  

Maßnahmen Die Teilfläche auf Mineralboden sollte 1 bis 2 Jahre gemäht werden und danach 

extensiv und zusammen mit der Niederung mit geeigneten Robustrindern beweidet 

werden. Die Nutzung ist so an den jährlichen Aufwuchs anzupassen, dass gehölzfreie, 

mesophile und blütenreiche Vegetationsbestände unterschiedlicher Standorte 

entstehen können. Das Aufkommen von Junggehölzen ist durch Mahd und ggf. durch 

Einschlag zu vermeiden. Mahdgut hochwertiger Spenderflächen könnte auf die Fläche 

übertragen werden, um die Entwicklung artenreicher Vegetation zu fördern. Die 

Gewässer sollen ohne Zäune in die Weidefläche integriert bleiben. Bei Verlandung 

oder starkem Zuwachsen ist eine Pflege der Gewässer möglich. 

Gezielte Biotop- und Pflegemaßnahmen sowie Maßnahmen zum Artenschutz können 

für Vögel, Amphibien, Insekten und Pflanzen durchgeführt werden. 
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Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.02 Nutzung als Mähweide 
01.02.03 Beweidung 
01.09.05 Entbuschung / Entkusselung 
01.10.15 Pflege von Saumstrukturen/Staudenfluren 
04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 
04.05 Pflege von Stillgewässern 
06.02 Besucherlenkung / Regelung der Freizeitnutzung 
11.02 Artenschutzmaßnahmen "Vögel" 
11.04 Artenschutzmaßnahmen "Amphibien" 
11.06 Artenschutzmaßnahmen "Insekten" 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen "Pflanzen" 
12.01.04 Aufbringen von Mähgut anderer Flächen 
12.01.09 Pflanzung einzelner Pflanzenarten 
12.01.10 Aussaat einzelner Pflanzenarten 
15.01 Ungestörte Entwicklung 
 

Fotos  
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5.1.3.2 208_03_02, Uferbereiche 

208_03_02, Uferbereiche 

Zielebene 1: K  

Küstenlandschaft 

Zielebene 2: KG  

Salzgrünland 

Struktur: 6, 14 

mit Gewässer, strukturreich  

Bestand An der Wischkoppel gibt es einen 2,3 ha großen Niederungsbereich mit dem Ufer zur 

Orther Reede. Davon gehören 1,7 ha der Stiftung Naturschutz. Der dortige Salztorf ist 

flachgründig und von Prielen, Blänken und Bulten durchsetzt. Das Relief ist 

kleinräumig heterogen und sehr naturnah ausgebildet. Am Ufer gibt es kleine Bereiche 

mit angeschwemmtem Sandboden. Bei Hochwasser wird die Niederung vollständig 

überflutet. Die Niederung wird zusammen mit den Hochflächen der Wischkoppel von 

Robustrindern extensiv und ohne Düngung beweidet. Zur Zeit geschieht dies alle zwei 

Jahre. Die Weidenutzung fand zeitweise aber jährlich statt, um dort das Schilf 

zurückzudrängen. 

Die Vegetation wird von Arten des Salzgrünlands geprägt. Es gibt Bestände mit 

Queller, Laugenblume und Strandsode. Prägend sind aber blütenreiche Bestände mit 

Strandflieder und Salz-Aster. Echter Sellerie kommt vereinzelt in lichten Röhrichten 

vor. Am Nordrand verläuft ein offener aber flacher Graben.  

Insgesamt ist die Ufer- und Niederungsfläche offen und strukturreich. Ehemals 

vorhandene Röhrichte wurden aufgelichtet oder ganz zurückgedrängt.  

Ziele Ziel ist es, die naturnah strukturierte Niederung mit dem Salzgrünland zu erhalten und 

eine Entwicklung von hochwertigen struktur-, arten- und blütenreichen Beständen mit 

Salzgrünland inklusive seltener Arten unterschiedlicher Standorte zu fördern.  

Hauptzielgruppe für die strukturelle Entwicklung sind Küsten- und Wiesenvögel sowie 

Pflanzen des Salzgrünlands. Leit- und Zielarten sind Kiebitz, Rotschenkel, Feldlerche, 

und Austernfischer sowie Nahrungsgäste wie Watvögel, Enten und Gänse. 

Bei den Pflanzen sind Arten zu nennen wie z.B. Strandflieder, Salz-Aster, Ufer-Alant, 

Echter Sellerie, Queller, Laugenblume, Strand-Sode, Milchkraut, Erdbeer-Klee, Salz-

Binse, Salzbunge, Wiesen-Wasserfenchel, Meerstrand-Wegerich, Strand-Sechszack, 

Strand-Beifuß und Tannenwedel. 

Maßnahmen Die Niederungsfläche soll zusammen mit der Hauptfläche auf Mineralboden extensiv 

mit geeigneten Robustrindern beweidet werden. Die Weideintensität ist so an den 

jährlichen Aufwuchs, die Boden- und Wasserverhältnisse anzupassen, dass offene 

Vegetationsbestände des Salzgrünlands erhalten bleiben und sich blütenreiche 

Bestände ausbilden können. Eine temporäre Weideruhe ist möglich. Nach der 

erfolgreichen Zurückdrängung hochwüchsiger und dichter Röhrichte wird empfohlen, 

die Weidenutzung nur alle drei Jahre durchzuführen und jeweils zwei Jahre lang die 

Niederung ohne Nutzung zu belassen, damit sich hochwüchsige und blütenreiche 

Pflanzenarten besser entwickeln können. Ein Erwerb weiterer Niederungsflächen vor 

dem Deich ist sinnvoll, um dort geeignete Schutzmaßnahmen durchführen zu können. 

Gezielte Biotop- und Pflegemaßnahmen sowie Maßnahmen zum Artenschutz können 

für Vögel, Insekten, Mollusken und Pflanzen durchgeführt werden. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
01.02.03.08 Angepasste Grünlandnutzung für Wiesenvögel 
01.10.15 Pflege von Saumstrukturen/Staudenfluren 
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04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 
04.09.03.01 Sicherung der natürlichen Dynamik an Strand- / Dünenlebensräumen 
06.01 Einstellung / Einschränkung durchgeführter Freizeitnutzung 
06.02 Besucherlenkung / Regelung der Freizeitnutzung 
11.02 Artenschutzmaßnahmen "Vögel" 
11.06 Artenschutzmaßnahmen "Insekten" 
11.07 Artenschutzmaßnahmen "Mollusken" 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen "Pflanzen" 
20.01 Flächenerwerb  
22 Erstellung von Spezialgutachten, Monitoring, Effizienzkontrollen 
 

Fotos  
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5.1.4 Teilgebiet 208_04: Spitzenorth 

Teilgebiet: 208_04, Spitzenorth 

Bestand 

 

Spitzenorth ist eine natürliche, etwa 7 ha große flache Halbinsel in der Orther Reede. 

Sie liegt zwischen den Ortschaften Lemkenhafen und Ort und ragt vom Deich etwa 

500 m nach Süden in die Bucht hinein. Spitzenorth ist Teil vom Netz Natura 2000 und 

als FFH- und Vogelschutzgebiet ausgewiesen. Es liegt ein FFH-Managementplan vor. 

Der Deich trennt eine Niederung mit großflächigen Röhrichten, Ruderalflächen und 

Rückhaltebecken ab. Dort wird Wasser aus dem Hinterland gesammelt und über eine 

Schleuse im Deich zur Ostsee abgeleitet. Der breite ableitende Graben trennt die 

Halbinsel Spitzenorth bis auf eine sehr schmale Verbindung vom Deich ab. 

Die Flächen vor dem Deich gehören vollständig zur Stiftung Naturschutz. Dazu zählen 

auch einige Ufer und Ostseeflächen, was darauf hindeutet, dass die Halbinsel früher 

etwas größer war. An den Rändern gibt es frische Uferabbrüche und flache Strände. 

Die regelmäßig überflutete Halbinsel besitzt einen Lehmkern und flache Salztorfe. Die 

höchsten Flächen liegen etwa 200 m vom Ufer entfernt. Dort ist auf gut 2 ha eine 

Vegetation des oberen Salzgrünlands ausgebildet, dass von einem Massenbestand 

vom Ufer-Alant und weiteren hochwüchsigen Stauden geprägt wird. Der „Hals“ der 

Halbinsel ist nasser und von breiten Prielen durchzogen. Dort gibt es auch viele 

Blänken und Salzteiche. Die nassen Bereiche ziehen sich schmal am Ostufer entlang 

bis zur Spitze der Halbinsel. Diese knapp 5 ha großen Flächen werden von Beständen 

des unteren Salzgrünlands mit Salzteichen und Quellerfluren besiedelt. 

 

Ziele 
 

Ziel ist es, die nicht eingedeichte Halbinsel Spitzenorth zu erhalten und als natürliches 

Refugium für die gesamte Küstenniederung mit charakteristischer Tier- und 

Pflanzenbesiedlung weiter zu entwickeln. Das umfasst das gesamte Spektrum aller 

dort typischen Standorte des unteren und oberen Salzgrünlands inklusive der Priele, 

Salzteiche, Pionierfluren und Strände. Hauptzielgruppe sind Küsten- und Wiesenvögel, 

sowie Pflanzen des Salzgrünlands unterschiedlicher Standorte. 

 

Maßnahmen Die Vordeichflächen sollen einer eigenständigen Entwicklung vorbehalten bleiben und 

möglichst ohne Nutzung offen gehalten werden. Überflutungen, ggf. Eisschur und 

Gänsefraß sollen die fortschreitende Entwicklung und Sukzession verlangsamen oder 

aufhalten. Eine räumlich und zeitlich beschränkte Pflegenutzung oder mechanische 

Eingriffe können jedoch im Einzelfall gegen aufkommende Röhrichte und zur Erhaltung 

hochwertiger Pflanzenbestände notwendig sein. 

Gezielte Artenschutzmaßnahmen können für Pflanzen des Salzgrünlands und für 

Küsten- und Wiesenvögel durchgeführt werden. 
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5.1.4.1 208_04_01, Salzgrünland 

208_04_01, Salzgrünland 

Zielebene 1: K  

Küstenlandschaft 

Zielebene 2: KG  

Salzgrünland 

Struktur: 13, 14 

ohne Gehölze und hohe Strukturen, 

strukturreich  

Bestand Die Halbinsel Spitzenorth ist knapp 7 ha groß und wird aufgrund ihrer geringen Höhe 

regelmäßig von Salzwasser überflutet. Es gibt eine mineralische Kuppe, die von Arten 

des oberen Salzgrünlands besiedelt wird. Prägend sind dort Ufer-Alant (>5.000 Ex.), 

Quecke, Schafgarbe, Disteln und andere Stauden. Auf der Kuppe gibt es 

Fundamentreste des alten „Hühnerstalls“. Zudem sind viele alte Ameisenhaufen 

vorhanden, die auf eine ehemalige Weidenutzung hinweisen. Die Nutzung soll seit 

1979 nicht mehr praktiziert worden sein. Dennoch wurde 2019 auf der Kuppe viel Kot 

von Deichschafen festgestellt. Zudem waren im August fast sämtliche Blütenstände 

der Salz-Aster (von Schafen) verbissen worden. 

Die Flächen mit Beständen des unteren Salzgrünlands bedecken den „Hals“ der 

Halbinsel und erstrecken sich über die Ostseite bis zur Spitze der Landzunge. Dort 

sind Priele und etliche mit Quellerfluren bestandene Salzteiche eingeschlossen. 

Prägend sind Arten wie Meerstrand-Binse, Salz-Aster, Strandflieder und Strand-Beifuß. 

Im Norden hat sich an einem breiten Priel ein etwa 200 m² großer Bestand von Schilf 

etabliert. Das weist auf fehlende oder geringe Nutzung hin. Das Schilf könnte sich 

daher in Zukunft ausbreiten und struktur- und blütenreiche Bestände verdrängen. 

Ziele Ziel ist es, die naturnah strukturierte Halbinsel mit dem artenreichen Salzgrünland 

unterschiedlicher Standorte, mit Prielen, Salzteichen und Abbruchkanten zu erhalten. 

Struktur-, arten- und blütenreiche Bestände mit Salzgrünland inklusive seltener und 

spezifischer Arten, Queller- und Pionierfluren sollen gefördert werden.  

Hauptzielgruppe für die strukturelle Entwicklung sind Küsten- und Wiesenvögel sowie 

Pflanzen des Salzgrünlands. Leit- und Zielarten sind Kiebitz, Rotschenkel, Feldlerche, 

Wiesenpieper, Schafstelze, Austernfischer und Mittelsäger sowie Nahrungsgäste wie 

Watvögel, Enten und Gänse. Bei den Pflanzen sind Arten zu nennen wie z.B. 

Strandflieder, Salz-Aster, Ufer-Alant, Echter Sellerie, Queller, Laugenblume, Strand-

Sode, Milchkraut, Erdbeer-Klee, Salz-Binse, Salzbunge, Salz-Hasenohr, Wiesen-

Wasserfenchel, Meerstrand-Wegerich, Strand-Sechszack, Strand-Beifuß und 

Stielfrüchtige Salzmelde. 

Maßnahmen Die Halbinsel Spitzenorth soll einer möglichst eigendynamischen Entwicklung 

vorbehalten bleiben und ohne Nutzung offen gehalten werden. Überflutungen, ggf. 

Eisschur und Gänsefraß sollen die fortschreitende Entwicklung und Sukzession 

verlangsamen oder aufhalten. Eine zeitlich beschränkte Pflegenutzung auf der Kuppe 

zum Erhalt des seltenen Massenbestandes mit Ufer-Alant und eine Reduzierung der 

aufgewachsenen Biomasse (Streu) kann im Einzelfall durchgeführt werden. Gegen das 

aufkommende Schilf kann eine Mahd oder mechanische Räumung notwendig sein. 

Der noch kleine Bestand lässt sich leichter zurückdrängen, als wenn erst große 

Flächen mit hochwüchsigem und dominantem Schilf bewachsen sind. 

Gezielte Artenschutzmaßnahmen können für Pflanzen des Salzgrünlands und für 

Küsten- und Wiesenvögel durchgeführt werden 
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Code SH 01.01 Rücknahme der landwirtschaftlichen Nutzung 
01.10.15 Pflege von Saumstrukturen/Staudenfluren 
04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 
11.02 Artenschutzmaßnahmen "Vögel" 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen "Pflanzen" 
15.01 Ungestörte Entwicklung 
15.02 Zulassen von katastrophalen Ereignissen 
15.04 Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten 
22 Erstellung von Spezialgutachten, Monitoring, Effizienzkontrollen 
 

Fotos  
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5.2 Ziele: Landschaftstyp, Bi otoptypen / -LRT, Artengilden 

Die angestrebten Ziele innerhalb des Stiftungslands „Wallnau / Fehmarn“ werden nach 
Landschafts- und Biotoptypen unterteilt. Es werden in Tabelle 11 jeweils Arten, Artengilden, 
Vegetations- und Lebensraumtypen zugeordnet. 

 

Tab. 11:  Ziele: Landschaftstyp, Biotoptypen / LRT, Artengilden 

Zielebene 1 K Küstenlandschaft  

Zielebene 2 KL Lagune  

LRT / Biotoptypen Artenschutzrelevante Arten, spezifische Arten 

Artenreiche Ufer- und Wasservegetation  
Pionier- und Schlammfluren 
LRT 1150 Lagunen (Strandseen) 
LRT 3150 Natürliche eutrophe Seen mit 
Magnopotamion oder Hydrocharition 

 

Fledermäuse, Jagdreviere, z.B. Wasser-Fledermaus, 
Zwerg-Fledermaus, Breitflügel-Fledermaus. 

Brut- und Rastvögel der Röhrichte und Brackgewässer 

Röhricht- Watvögel z.B. Rohrweihe, Rohrdommel, Bart- und 
Beutelmeise, Wasserralle, Tüpfelralle, Graugans, Brandgans, 
Zwergtaucher, Kiebitz, Rotschenkel und Säbelschnäbler.   

Amphibien, Kreuz - und Wechselkröte 

Ufer- und Wasserpflanzen, z.B. Tannenwedel, Teichfaden, 
Wasser-Knöterich, Kamm-Laichkraut, Schild-Ehrenpreis, 
Röhriger Wasserfenchel, Quirliges und Ästiges Tausendblatt. 
 

Zielebene 1 K Küstenlandschaft  

Zielebene 2 KG Salzgrünland 

LRT / Biotoptypen Artenschutzrelevante Arten, spezifische Arten 

Strukturreiches Salzgrünland mit Bulten, 
Blänken und naturnahen Prielen. 
Pionier- und Schlammfluren. 
LRT 1330 Atlantische Salzwiesen 

 

Fledermäuse , Jagdreviere  
Wiesen- und Küstenvögel als Brutvögel z.B. Feldlerche, 
Wiesenpieper, Schafstelze, Brandgans, Mittelsäger, Kiebitz, 
Rotschenkel, Lachmöwe und Austernfischer sowie ggf. 
Säbelschnäbler , Alpenstrandläufer und Kampfläufer   
Nahrungsgäste und Rastvögel wie Watvögel, Enten, Gänse 
und Möwen. z.B. Goldregenpfeifer. 
Amphibien, ggf. Kreuz- und Wechselkröte  
Insekten des Salz- und Feuchtgrünlands. 

Pflanzenarten des Salzgrünlands wie z.B. Queller, Andel, 
Laugenblume, Milchkraut, Strand-Sode, Dornmelde, Erdbeer-
Klee, Salz-Hornklee, Salz-Aster, Salz-Binse, Salzmelde, 
Echter Sellerie, Salzbunge, Salz-Hasenohr, Ufer-Alant, 
Wiesen-Wasserfenchel, Strandflieder, Strand-Beifuß, 
Meerstrand-Wegerich, Strand-Sechszack, Entferntährige 
Segge und Strand-Segge. 

 

Zielebene 1 K Küstenlandschaft  

Zielebene 2 KD Küstendünen 

LRT / Biotoptypen Artenschutzrelevante Arten, spezifische Arten 

Artenreiches, mesophiles Grünland Fledermäuse , Jagdreviere  
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Sand-Magerrasen und Küstenheiden 

Flachgewässer, temporäre Überflutungen 

LRT 1210 Einjährige Spülsäume 
LRT 1220 Mehrjährige Vegetation der 
Kiesstrände 
LRT 2110 Primärdünen 
LRT 2120 Weißdünen mit Strandhafer 
LRT *2130 Graudünen mit krautiger 
Vegetation 
LRT *2150 Heide auf Küstendünen 
LRT 2170 Dünen mit Salix arenaria 
LRT 2180 Bewaldete Dünen 
LRT 2190 Feuchte Dünentäler 

LRT 6510 Flachland-Mähwiesen  

LRT 3150 Natürliche eutrophe Seen mit 
Magnopotamion oder Hydrocharition 

 

Neuntöter, Feldlerche, Wiesenpieper, Schafstelze, Kiebitz, 
Rotschenkel, Austernfischer und Zwergseeschwalbe . 
Offenlandvögel als Brut- und Rastvögel sowie Tag- und 
Nachtgreife mit großen Aktionsradien. 
Kammolch, Moorfrosch, Kreuz- und Wechselkröte, 
Ringelnatter, allgemein Amphibien und Reptilien. 
Tagfalter des Grünlands und der Küstenlebensräume, z.B. 
Wegerich-Scheckenfalter, Blutströpfchen, Grünwidderchen 
Heuschrecken, Libellen der Flach- und Kleingewässer 
allgemein blütenbesuchende Insekten 
Pflanzen der Küstenheiden, Sand-Magerrasen und des 
mesophilen Grünlands trockener bis nasser Standorte sowie 
der Gewässer z.B. Kriechender Sellerie, Kleines Mädesüß, 
Knolliger Hahnenfuß, Acker-Witwenblume, Wiesen-Margerite, 
Weinberg-Lauch, Knöllchen-Steinbrech, Kleine Pimpinelle, 
Rundblättrige Glockenblume, Golddistel, Hunds-Veilchen, 
Wiesen-Flockenblume, Gemeiner Natternkopf, Flaumhafer, 
Echter Wiesenhafer, Borstgras, Dreizahn, Besenheide, 
Heidenelke und Prachtnelke sowie an Gewässern Zwerg-
Lein, Späte Gelb-Segge, Kriechender Sellerie, Schild-
Ehrenpreis, Tannenwedel, Quirliges und Ähriges 
Tausendblatt. 
 

Zielebene 1 K Küstenlandschaft  

Zielebene 2 GR Extensivgrünland mittlerer Standorte 

LRT / Biotoptypen Artenschutzrelevante Arten, spezifische Arten 

Artenreiches, mesophiles Grünland  

LRT 6510 Flachland-Mähwiesen  

 

Fledermäuse , Jagdreviere  

Offenlandvögel als Brutvögel sowie Tag- und Nachtgreife mit 
großen Aktionsradien. 

Feldlerche, Schafstelze, Wiesenpieper und Schwarzkehlchen  

Tagfalter, Heuschrecken und weitere Insekten blütenreicher 
Grünlandstandorte, z.B. Wegerich-Scheckenfalter, 
Blutströpfchen und Grünwidderchen 

Pflanzen des mesophilen Grünlands und Magerrasen z.B. 
Wiesen-Margerite, Wiesen-Schlüsselblume, Wiesen-
Flockenblume, Gemeiner Hornklee, Kriechendes Fingerkraut, 
Ferkelkraut, Kleines Habichtskraut, Echter Ehrenpreis, Steifer 
Augentrost, Rundblättrige Glockenblume, Knolliger 
Hahnenfuß, Weißes Labkraut, Gemeines Kreuzblümchen, 
Katzenpfötchen, Kammgras, Rot-Schwingel und Ruchgras.  
 

Fett gedruckt : Natura 2000 LRT und Arten (VschRL, FFH Anhang II und IV)  
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5.3 Ziele Ökosystemdienstleistungen 

Die angestrebten Ökosystemdienstleistungen des Plangebiets sind in Tab. 12 nach den 
Landschaftstypen differenziert dargestellt. Im Anhang 1 werden die einzelnen 
Ökosystemdienstleistungen näher erläutert. 

Tab. 12:  Ziele: Ökosystemdienstleistungen 

Zielebene 1 K K K K  

Zielebene 2 KL KG KD GR  

Versorgungsdienstleistungen   

Feldfrüchte      

Vieh x x x x  

Viehfutter x x x x  

Fischfang      

Aquakultur      

Wald- und Wildprodukte      

Holz      

Holzbrennstoff      

Energie (Biomasse)    x  

Biochemikalien/Medizin      

Süßwasser      

Regulationsdienstleistungen  

Lokale Klimaregulierung x x x x  

Globale Klimaregulierung  x    

Hochwasserschutz x x x x  

Grundwasserneubildung   x   

Luftqualitätsregulierung x x x x  

Erosionsregulierung  x x   

Nährstoffregulierung x x x x  

Wasserreinigung x x x   

Bestäubung  x x x  

kulturelle Dienstleistungen  

Landschaftsästhetik x x x x  

Inspiration x x x x  

Erholung und Tourismus    x  

Bildung x x x x  

Intrinsischer Wert der Biodiversität x x x x  
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6 Projektideen 

Die folgende Liste enthält einige Projektideen, die im Folgenden weiter ausgeführt und für das 
Gebiet „Wallnau / Fehmarn“ lokal differenziert werden. 

1. Weidemanagement für Küsten- und Wiesenvögel 

2. Restitution einer nassen Senke mit Lagune 

3. Restitution eines Standwalls mit Sandboden 

4. Bekämpfung von Neophyten (Kartoffelrose) 

5. Extensive Weidenutzung auf dem Krummsteert 

6. Schutz von Küstenvögeln und Strandbrütern (Fuchszaun) 

7. Biotop- und Artenschutz für Amphibien wie Kreuz- und Wechselkröte 

8. Biotop- und Artenschutz für Reptilien wie Zauneidechse 

9. Fledermäuse, Förderung von Wald-, Wasser- und Offenlandfledermäusen 

10. Wiederansiedlung von typischen Schmetterlingsarten 

11. Artenschutzmaßnahmen für seltene und spezifische Pflanzenarten 

12. Mahdgutübertragung für Bestände des mesophilen Grünlands 

13. Pflege naturnaher Küstenlebensräume 

14. Flächenerwerb 

 

6.1 Weidemanagement für Küsten- und Wiesenvögel 

Die extensiv genutzten Küstenflächen vom Püttseewarder und der Wischkoppel sind Teil des 
FFH- und Vogelschutzgebiets und sollte primär auf den Schutz von Küsten- und Wiesenvögeln 
ausgerichtet sein. Dabei soll das Weidemanagement eng mit den Flächen vom NSG Wallnau 
abgestimmt werden. Die extensive Beweidung mit Robustrindern und Pferden (Koniks) hat sich 
für die Flächen des Püttseewarders bewährt. Weidedauer und Weideintensität sollten auf die 
Anforderungen der Küsten- und Wiesenvögel abgestimmt sein. Das schließt eine intensive 
Beweidung, um kurzrasige Vegetation zu fördern, wie auch eine temporäre Weideruhe mit ein. 
Die Nutzung ist an den jährlichen Aufwuchs an Biomasse sowie die Wasserstands- und 
Bodenverhältnisse anzupassen.  

Für die Wischkoppel hat sich die wechselnde Nutzung mit Rindern und durch Mahd bewährt, 
die Gehölze zu entfernen, Sichtkulissen von Schilf zu reduzieren und Bestände blütenreicher 
spezifischer Arten zu fördern. Um die erreichten Effekte dauerhaft zu erhalten, sollten die hoch 
gelegenen Bereiche zwei Jahre nacheinander einer Mahdnutzung unterliegen. Im dritten Jahr 
kann dann der gesamte Bereich inklusive der Niederung und der Gewässer extensiv beweidet 
werden. Das würde die Entwicklung blütenreicher Bestände der typischen Lebensräume fördern 
und trotzdem die Entwicklung von Sichtkulissen verhindern. 

 

6.2 Restitution einer nassen Senke mit Lagune 

Es war im Rahmen des LIFE-Projekts BaltCoast vorgesehen, im Südteil vom Püttseewarder V 
in zwei dortigen Senken flache Lagunengewässer wieder herzustellen. Dazu sollte organischer 
Boden mitsamt der Rhizome von Röhrichten bis zum mineralischen Boden entfernt werden. 
Diese Maßnahme wurde 2010 in der östlichen Senke durchgeführt und dort der Ablauf zum 
Graben durch einen regulierbaren Stau unterbrochen.  
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Die westliche Senke ist durch den Stau mit vernässt worden. Wegen eines Nachweises einer 
Rohrdommel wurde der angestrebte Oberbodenabtrag dort aber nicht realisiert. Es wird daher 
vorgeschlagen, jetzt, nach etwa zehn Jahren Entwicklungszeit, die Effekte in beiden Senken zu 
vergleichen und ggf. den Oberbodenabtrag in der westlichen Senke nachzuholen. Es können 
dabei verschiedene Varianten der Maßnahmen bezogen auf Flächenausdehnung, Tiefe, Form, 
Verbleib des Materials usw. angedacht werden. Sinn machen die Maßnahmen dann, wenn 
weitere und hochwertige Lebensräume entstehen, die dort natürlich oder naturnah sind. Es 
sollten Habitate seltener und spezifischer Tier- und Pflanzenarten gefördert und ein Eingriff in 
naturschutzfachlich wertvolle Bestände minimiert werden. Dabei ist die ökologische Verbindung 
der Niederung vom Püttseewarder zum NSG Wallnau, zum Dammkampsteich und zu den 
Flügger Teichen zu berücksichtigen. 

 

6.3 Restitution eines Standwalls mit Sandboden 

Im Südteil vom Püttseewarder V liegt zwischen der Strandstraße nach Flügge und der neu 
entstandenen Lagune eine Fläche von etwa 0,6 ha Größe mit aufgeschüttetem Füllboden. Die 
Vegetation kann sich auch unter optimaler Weidenutzung kaum hochwertig entwickeln. Es wird 
vorgeschlagen, diesen Bereich flach mit Sandboden abzudecken, um dort morphologisch einen 
Strandwall wieder herzustellen. Für die spätere Vegetationsentwicklung reicht eine Höhe von 
0,3-0,6 m (max. 1,0 m) vollständig aus. Die notwendige Menge an Sandboden kann von 
außerhalb kommen, er könnte aber auch aus den Senken vom Püttseewarder V entnommen 
werden. Die östliche Senke, die bereits temporär Wasser führt, könnte etwas vertieft werden. 
Weiterhin könnte der Sandboden auch aus der westlichen Senke entnommen werden, wenn 
dort die Wiederherstellung der Lagune (vgl. 6.2) durchgeführt werden sollte. So können größere 
Bodentransporte und die Entsorgung von Material vermieden oder zumindest minimiert werden. 

 

6.4 Bekämpfung von Neophyten (Kartoffelrose) 

Die Kartoffelrose (Rosa ruguosa) ist ein invasiver Neophyt. Sie breitet sich besonders entlang 
der Küsten aus und verdrängt heimische Tier- und Pflanzenarten. Im SLEP-Gebiet sind kleine 
Flächen hinter dem Deich in der Südwestecke vom Püttseewarder betroffen. Vor dem Deich hat 
die Kartoffelrose bereits große und zusammenhängende Flächen besiedelt. Diese gehören 
jedoch nur kleinflächig zur Stiftung Naturschutz, sind aber überwiegend in öffentlicher Hand. 
Großflächig besiedelt die Kartoffelrose die Weiß- und Graudünen vom Krummsteert. Dort 
breiten sich die Bestände zudem aus und haben Zuwachsraten von ca. 10 % pro Jahr. Die von 
Kartoffelrosen dicht bestandenen Flächen verlieren ihre Zugehörigkeit zu den geschützten FFH-
LRT. Es gibt daher neben dem ökologischen auch ein rechtliches Problem. Das LIFE-Projekt 
BaltCoast und der FFH-Managementplan weisen auf die Gefährdung der Lebensräume durch 
die Kartoffelrose hin und geben auch Hinweise für Lösungen. Aus anderen Bereichen der Küste 
von Schleswig-Holstein liegen zahlreiche praktische Erfahrungen mit der Bekämpfung vor, die 
sich für die Flächen auf Fehmarn angepasst anwenden lassen. 

Es wird vorgeschlagen, Bestände der Kartoffelrose hinter dem Deich auf dem Püttseewarder 
und kleine Flächen im Deichvorland mit Geotextil abzudecken. Vorher wird die oberirdische 
Biomasse entfernt und das Geotextil über drei Jahre vor Ort belassen. Es kann mehrfach 
verwendet werden.  

Auf dem Krummsteert sollten die Bestände der Kartoffelrose mechanisch (mit einem Bagger) 
entfernt werden. Dies sollte zunächst im Norden geschehen, wo die Flächen noch klein und 
kompakt sind. Eine Ausweitung der Entfernung nach Süden hin ist anzustreben. 
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6.5 Extensive Weidenutzung auf dem Krummsteert 

Der Nehrungshaken vom Krummsteert ist mit den Flachwasserbereichen in seiner Entwicklung 
als „Wildnis“ vorgesehen. Der eigendynamischen Küstenentwicklung wird eine hohe Priorität 
eingeräumt. Für die in dem Schutzgebiet lebenden charakteristischen Tier- und Pflanzenarten 
ist eine ungestörte Sukzession jedoch mit einem erhöhten Aussterberisiko verbunden. Daher 
empfehlen die Experten von LIFE BaltCoast (2012) eine räumlich und zeitlich beschränkte 
Pflegebeweidung durchzuführen, um Biomasse und alte Streuauflagen zu entfernen und damit 
konkurrenzschwache Pflanzenarten zu fördern und geeignete Habitate z.B. für Insekten, 
Küsten- und Wiesenvögel zu entwickeln. Eine jährliche und temporäre Nutzung beispielsweise 
durch Robustrinder würde die gewünschten Effekte erreichen. Sie steht dem Gedanken einer 
Wildnis nicht entgegen, da auch Wildnisgebiete natürlicherweise von Großweidetieren genutzt 
werden. Wichtig ist, dass keine Dünger oder Pflanzenschutzmittel verwendet werden und dass 
sich die Nutzung ausschließlich am Effekt für die Lebensräume und Arten ausrichtet. 

Es wird daher vorgeschlagen, den Krummsteert gänzlich oder zumindest im Nordteil jährlich 
extensiv mit Rindern zu beweiden. Für den Abbau von Biomasse und Streu ist eine Nutzung 
nach der Hauptvegetationszeit ausreichend. Dies kann ab dem Spätsommer oder im Herbst 
geschehen. Eine winterliche Nutzung ist nicht notwendig. Der Krummsteert kann inzwischen gut 
über die Ökokontofläche südlich vom Flügger Leuchtturm erreicht werden, sofern eine 
Zustimmung zur Überwegung vorliegt. Eine Versorgung mit Wasser ist über die Tränke und ggf. 
einen Wasserwagen sicherzustellen. Die Aufsicht könnte von der Vogelwärterhütte aus 
erfolgen. Die Anzahl der Weidetiere hängt vom Aufwuchs und der Größe der Fläche und 
möglichen Zäunen ab, dies muss ausprobiert und ggf. angepasst werden. 

 

6.6 Schutz von Küstenvögeln und Strandbrütern (Fuchszaun) 

Der Nehrungshaken mit dem Krummsteert ist mit einem stabilen Fuchszaun versehen, der bis 
ins Wasser reicht. Bei Niedrigwasser kann der Fuchs nachweislich den Zaun umrunden. Der 
Zaun ist daher trotz der festen und optimalen Bauweise nicht ausreichend, um den Schutz der 
Vögel vor dem Fuchs oder anderen Boden-Prädatoren zu gewährleisten. Als ergänzende 
Maßnahmen kann eine intensivere Bejagung (Bekämpfung) vor der Brutzeit durchgeführt 
werden. Dazu können auch Kunstbauten angelegt werden. Weiterhin wäre es möglich, den 
Fuchs durch einen Hund am Zaun zu vergrämen. Der Hund müsste nächtens an einer Laufleine 
den Zaun bewachen. Der Tierschutz mit Hundehütte, Wasserversorgung usw. ist zu beachten. 
Organisatorisch wäre das in Verbindung mit dem Vogelwärter sowie einer Hütte für den Hund 
am Zaun durchzuführen. Da Füchse stark auf die Anwesenheit von Hunden reagieren, ist es 
zumindest einen Versuch wert, die Brutvögel auf dem Krummsteert besser zu schützten. Gegen 
Prädatoren aus der Luft (Krähen, Möwen usw.) hilft weder Zaun noch Hund oder Bejagung. 

 

6.7 Biotop- und Artenschutz für Amphibien wie Kreuz- und Wechselkröte 

Im SLEP-Gebiet und der Umgebung in Südwestfehmarn leben u.a. Kammolch, Moorfrosch, 
Rotbauchunke, Kreuz und Wechselkröte. Die Bestände der beiden Krötenarten wurden durch 
ein Monitoring mit Fang und Wiederfang sowie individueller Ansprache näher untersucht. Ziel ist 
es, die Vorkommen aller Amphibienarten zu sichern und deren Bestände je nach Standort 
möglichst zu vergrößern. Dazu können insbesondere für Kreuz- und Wechselkröten Gewässer 
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angelegt oder geeignete Winterquartiere geschaffen werden. Die Maßnahmen von BaltCoast 
und dem After_LIFE_Conservation_Plan könnten überarbeitet und sinnvoll ergänzt werden. 

6.8 Biotop- und Artenschutz für Reptilien wie Zauneidechse 

Auf Fehmarn kommen Reptilienarten wie Blindschleiche, Waldeidechse und Ringelnatter vor. 
Im SLEP-Gebiet ist zumindest die Ringelnatter verbreitet, von den beiden anderen Arten kann 
das z.Z. nur vermutet werden. Die Zauneidechse wurde bisher nicht nachgewiesen. Es gibt 
aber zahlreiche Großlebensräume mit geeigneten Habitaten. Besonders die sandigen Flächen 
hinter den Deich am Püttseewarder kommen für eine Ansiedlung der Zauneidechse in Betracht. 

Es wird vorgeschlagen, für die Zauneidechse geeignete Habitate zu erhalten bzw. zu 
entwickeln. Das schließt sandige Offenbodenstellen, Lesesteinhaufen und Winterquartiere ein. 
Eine aktive Ansiedlung von Zauneidechsen kann über eine Aufzucht von Jungtieren oder die 
Aussetzung mehrerer Alttiere erfolgen. Ziel wäre es eine Spiegelpopulation aus den Beständen 
z.B. vom Hohen Ufer oder vom Weißenhäuser Brök auf Fehmarn (Püttseewarder) aufzubauen. 
Die Maßnahmen wären fachlich zu konzipieren und mit der UNB abzustimmen. Ggf. könnte die 
Ansiedlung der Zauneidechse als Ausgleich und Ersatz für Eingriffe an anderer Stelle gewertet 
werden. 

 

6.9 Fledermäuse, Förderung von Wald-, Wasser- und Offenlandfledermäusen 

Im Bereich von Südwestfehmarn können Gewässer-, Offenland- und Waldfledermäuse direkt 
und indirekt gefördert werden. Den Flächen der Stiftung Naturschutz und den anderen naturnah 
entwickelten und nicht intensiv genutzten Küstenlebensräumen kommt dabei eine hohe 
Bedeutung zu. Die kleinen naturnahen Gehölzstandorte sind möglichst strukturreich zu 
entwickeln, um natürliche Quartiere und Wochenstuben zu begünstigen. Alle Bäume mit 
Spalten und Höhlen sind zu erhalten. In Baumgruppen könnten zudem Kastenreviere für 
verschiedene Fledermausarten eingerichtet werden. Die Weide- und Niederungsflächen sowie 
die Flachgewässer der Umgebung dienen dabei v.a. als Nahrungslebensräume mit stabilem 
Futterangebot. Es wäre zielführend, auch Gebäude angrenzender Flächen mit einzubinden. 

 

6.10 Wiederansiedlung von typischen Schmetterlingsarten 

Aus dem SLEP-Gebiet „Wallnau“ sind nur wenige aktuelle Vorkommen von Schmetterlingen 
bekannt. Meist handelt es sich um häufige Arten und um Wanderfalter. Durch die Ausbildung 
blütenreicher Graudünen und mesophiler Grünlandflächen nasser bis trockener Standorte im 
extensiven Weideland gibt es jedoch viele geeignete Habitate mit einem Besiedlungspotenzial 
für weitere und auch seltene Schmetterlingsarten. Es bedarf jetzt einer Kartierung der aktuellen 
Bestände und einer Potenzialanalyse. Charakteristische Zielarten wären z.B. Blutströpfchen, 
Grünwidderchen, Wegerich-Scheckenfalter, Lilagoldfalter, Brauner Feuerfalter, Sonnenröschen-
Bläuling, Mauerfuchs, Schachbrett und Rostbinde. 

 

6.11 Artenschutzmaßnahmen für seltene und spezifische Pflanzenarten 

Die Auswertung von Bestandsdaten aus dem BaltCoast-Projekt, der Landesdatenbank und 
historischer Daten hat ergeben, dass die Küstenlandschaft von Südwest-Fehmarn früher 
artenreicher besiedelt war. Durch Maßnahmen des Naturschutzes wie Vernässung, extensive 
Beweidung und die Anlage von verschiedenen Lebensräumen hat sich die Qualität vieler 
Standorte wieder verbessert, so dass bei einigen Pflanzenarten eine Ausbreitung und 
Wiederbesiedlung möglich wäre. Es können gezielte Ansiedlungen seltener Arten mit geringer 
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Verbreitung und von ehemals vorkommenden Arten aus Spenderbeständen in der näheren 
Umgebung vorgenommen werden. 

Hervorzuheben sind Arten der Strände und Dünen, Magerkeitszeiger, Arten des mesophilen 
Grünlands, des Feucht- und Salzgrünlands sowie der Gewässer. Konkret zu nennen sind z.B. 
Kleines Katzenpfötchen (Antennaria dioica), Kreuzblümchen (Polygala vulgaris), Zittergras 
(Briza media), Hunds-Veilchen (Viola canina), Pracht-Nelke (Dianthus superbus), Sand-
Strohblume (Helichrysum arenarium), Kleines Mädesüß (Filipendula vulgaris), Echter Sellerie 
(Apium graveolens), Stielfrüchtige Salzmelde (Halimione pedunculata), Echter Eibisch (Althea 
officinalis), Ufer-Alant (Inula britannica), Gezähnter Steinklee (Melilotus dentatus), Gewöhnliche 
Natternzunge (Ophioglossum vulgatum), Wiesen-Wasserfenchel (Oenanthe lachenalii), Salz-
Hasenohr (Bupleurum tenuissimum), Fleischfarbenes Knabenkraut (Dactylorhiza incarnata), 
Breitblättriges Knabenkraut (Dactylorhiza majalis), Kriechender Sellerie (Apium repens), 
Wiesen-Schlüsselblume (Primula veris), Teufelsabbiß (Succisa pratensis), Röhriger 
Wasserfenchel (Oenanthe fistulosa) und Gemeiner Igelschlauch (Baldellia ranuculoides). 

 

6.12 Mahdgutübertragung für Bestände des mesophilen Grünlands 

Das Grünland der Wischkoppel und die beweideten Strandwälle vom Püttseewarder weisen 
bereits Artbestände des mesophilen Wertgrünlands auf. Einzelne spezifische Arten haben sich 
angesiedelt und breiten sich als. Ein Teil der typischen Grünlandarten fehlt dagegen. Es wird 
daher vorgeschlagen, eine Übertragung von Mahd- oder Druschgut aus geeigneten 
Spenderflächen auf extensiv beweidete Flächen auszubringen. Insbesondere blütenreiche 
Kräuter wie z.B. Wiesen-Margerite, Wiesen-Flockenblume, Acker-Witwenblume, Kleiner 
Odermennig, Schwarze Königskerze, Gemeiner Hornklee, Vogel-Wicke, Großer Klappertopf 
und Rundblättrige Glockenblume könnten auf diese Weise gut gefördert werden.  

 

6.13 Pflege naturnaher Küstenlebensräume 

Die Vordeichflächen und die naturnahen Küstenlebensräume unterliegen in der Regel einer 
freien Sukzession und der Dynamik der Standorte. Eine gezielte „Pflege“ ist nur in wenigen 
Fällen und zeitlich beschränkt sinnvoll, dann aber durchaus notwendig. Es werden zwei Fälle 
für den Spitzenorth aufgezeigt, die beispielhaft für andere Standorte gelten. 
Auf dem Spitzenorth hat sich Schilf angesiedelt, das sich dort etabliert und weiter ausbreitet. 
Um diese Entwicklung zu unterbinden, sollten die noch kleinen Bestände konsequent gemäht 
und möglichst Rhizome geschädigt werden, bevor erst große Dominanzbestände die Arten des 
Salzgrünlands verdrängen. 
Auf dem Spitzenorth gibt es einen Massenbestand vom seltenen Ufer-Alant. Die Art könnte 
durch die freie Sukzession und dicke Streuauflage in ihrer Vitalität beschränkt werden. Es wird 
daher vorgeschlagen, bei einem Rückgang ggf. die hohen Bereiche zu mähen. Das Mahdgut 
sollte möglichst entfernt werden und kann z.B. als „Spende“ mit reifer Saat andernorts dienen. 

 

6.14 Flächenerwerb 

Die Flächen der Stiftung Naturschutz sind im SLEP-Gebiet „Wallnau“ teilweise großflächig und 
zusammenhängend. Es gibt jedoch Privatflächen und Flächen in öffentlicher Hand, die nicht 
unmittelbar in die Entwicklung einbezogen werden können. Vorrangiges Ziel muss es daher 
sein, größere Flächeneinheiten zu arrondieren, möglichst durch Ankauf der Flächen. Das gilt 
insbesondere für alle Vordeichflächen vor dem Püttseewarder, den Krummsteert und die 
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Bereiche an der Wischkoppel. Es wäre sinnvoll, auch Randflächen an den Schutzgebieten wie 
z.B. das Ökokonto südlich vom Flügger Leuchtturm mit in die Konzepte einzubeziehen.  
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7 Monitoring-Vorschläge 

Die Entwicklung folgender Arten, Artengruppen und ihrer Lebensräume sollte im Rahmen des 
Monitoring im Bereich vom SLEP-Gebiet „Wallnau“ (Südwest-Fehmarn) verfolgt werden: 

1. Vorkommen von Küsten-, Wiesen- und Offenlandvögeln 

2. Vorkommen von Rastvögeln und Nahrungsgästen 

3. Vorkommen von Amphibien und Reptilien 

4. Vorkommen von Fledermäusen 

5. Vorkommen spezifischer Insekten der Küstenlebensräume 

6. Vorkommen spezifischer und seltener Pflanzenarten 

7. Fotodokumentation 

 

 

7.1 Vorkommen von Küsten-, Wiesen- und Offenlandvögeln 

Die Bereiche von Südwest-Fehmarn inklusive der Flächen des SLEP-Gebiets sind in den 
Schutzbemühungen auf eine Entwicklung der Habitate für Küsten-, Wiesen- und Offenlandvögel 
ausgerichtet. Ziel ist es, die Brutbestände der spezifischen Vogelarten zu erfassen. Das 
Monitoring kann sich auf Arten und Artengruppen beschränken. Von hoher Bedeutung sind z.B. 
Neuntöter, Kiebitz, Rotschenkel, Austernfischer, Feldlerche, Wiesenpieper, Schafstelze, 
Rebhuhn, Braunkehlchen, Bekassine, Rohrdommel, Rohrweihe, Schilfrohrsänger, Bartmeise, 
Beutelmeise, Brandgans, Graugans, Rothalstaucher, Mittelsäger, Sandregenpfeifer, Zwerg- und 
Flussseeschwalbe. 

 

7.2 Vorkommen von Rastvögeln und Nahrungsgästen 

Die Küstenbereiche von Südwest-Fehmarn inklusive der Orther Bucht werden regelmäßig von 
einer großen Anzahl von Nahrungsgästen und Rastvögeln aufgesucht. Die störungsarmen 
Flächen entlang der Küste bieten Rast- und Ruheflächen sowie ein Angebot an Nahrung im 
Kontakt zu den Flachwasserbereichen der Ostsee. Das Gebiet wird daher nicht nur im 
Winterhalbjahr stark von Vögeln frequentiert. Ziel ist es, die Aufenthaltsdauer und die Menge 
der Vögel ganzjährig zu erfassen und die Daten der winterlichen Wasservogelzählungen zu 
ergänzen. Es wird vorgeschlagen, neben den Brutvögeln auch die Bestände der rastenden 
Watvögel, Gänse, Enten und Möwen sowie, wenn möglich, der Kleinvögel zu erfassen. 

 

7.3 Vorkommen von Amphibien und Reptilien 

Im SLEP-Gebiet kommen Amphibien- und Reptilienarten vor. Einige seltene Arten wie Kreuz- 
und Wechselkröte wurden gezielt gefördert. Es ist jedoch nicht hinreichend bekannt, wo die 
Arten erfolgreich laichen, wie groß die Bestände sind und welche dynamischen Veränderungen 
es in den Metapopulationen gibt. Das Monitoring soll erfassen, welche Amphibien und Reptilien 
im Gebiet vorkommen, wo sie reproduzieren und wie sich ihre Bestände entwickeln. Dabei 
sollte das Monitoring möglichst alle Arten umfassen, sich also nicht auf die FFH-Arten wie 
Zauneidechse, Rotbauchunke, Kammolch, Moorfrosch, Kreuz- und Wechselkröte beschränken. 
Optimal wäre es, die Fang- und Wiederfangmethode von Martin Altemüller beizubehalten und 
die Ergebnisse für konkrete Maßnahmen zu nutzen. Das könnten z.B. Absperrungen, die 
Verbesserung von Laichgewässern oder die Anlage von Winterquartieren sein. 
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7.4 Vorkommen von Fledermäusen 

Es gibt keine hinreichenden Daten zum Vorkommen von Fledermäusen im SLEP-Gebiet. Dabei 
könnte die vielfältige Küstenlandschaft von Südwest-Fehmarn für Fledermäuse der Umgebung 
ein wichtiges Nahrungshabitat sein oder sogar als Reproduktionsgebiet mit Quartieren dienen. 
Es wird vorgeschlagen, das Artenspektrum und wenn möglich, die Menge an Fledermäusen 
zumindest am Püttseewarder zu erfassen. Dies kann durch die Aufstellung von Horchboxen 
geschehen, die für längere Messkampagnen an geeigneten Stellen wie den Gehölzen hinter 
dem Deich aufgestellt werden können.  

 

7.5 Vorkommen spezifischer Insekten der Küstenlebensräume 

Die Daten zum Vorkommen von Insekten im SLEP-Gebiet sind stark defizitär. Es gibt ältere 
Daten und punktuell auch aktuelle Daten z.B. zu Käfern der Küste und der brackigen Gewässer. 
Über das aktuelle Vorkommen von Schmetterlingen, Heuschrecken oder Libellen ist wenig 
bekannt. Da es inzwischen zahlreiche, recht gut ausgebildete Habitat gibt, die sich im Zuge der 
Maßnahmen und der extensiven Beweidung verbessern, wird vorgeschlagen, diese Datenlücke 
zu schließen. Es sollten zumindest die gut erfassbaren Gruppen (s.o.) dokumentiert werden. 
Eine Ausdehnung der Untersuchung z.B. auf Käfer ist sinnvoll. 

 

7.6 Vorkommen spezifischer und seltener Pflanzenarten 

Es liegen etliche Fundortdaten insbesondere zu seltenen und gefährdeten Pflanzenarten vor. 
Darüber hinaus gibt es eine Liste von Pflanzen, die zumindest früher in dem Küstenbereich 
vorkamen (Raabe-Rasterkartierung). Die spezifischen und seltenen Pflanzenarten des Gebiets 
sollten durch ein regelmäßiges Monitoring erfasst werden, da so recht flächengenau die 
Entwicklung der Lebensräume und ihre Qualität dokumentiert werden kann. Auf dieser Basis 
können Maßnahmen angepasst und z.B. Nutzungsdauer und -intensität feiner ausgerichtet 
werden. Das Monitoring ist auch Grundlage für eine mögliche Ausbringung und Ansiedlung 
seltener Arten (vgl. Projektidee 6.11) und später der Evaluation und Erfolgskontrolle. Eine 
Beschränkung auf die Flächen der Stiftung Naturschutz ist dabei möglich, grundsätzlich ist 
jedoch ein Ausdehnung auf die angrenzenden Landflächen im FFH-Gebiet mit dem 
Krummsteert, die Niederung an der Wischkoppel und die übrigen Küstenstreifen zwischen 
Spitzenorth und dem NSG Wallnau denkbar und wünschenswert. 

 

7.7 Fotodokumentation 

Die Entwicklung des Gebiets, einzelner Habitate oder Bestände sollte durch Fotos dokumentiert 
werden. Dazu sollten Fotos der älteren und jüngeren Vergangenheit inklusive Luftbildern und, 
wenn vorhanden, auch Schrägluftbildern gesammelt und bei zukünftigen Begehungen und 
Maßnahmen ergänzt werden. Ziel ist es, die Fundortdaten durch Fotos zu ergänzen.  

Bei der Begehung zum SLEP wurden im Jahr 2019 386 Fotos mit einer GPS-Kamera gemacht 
und den einzelnen Lok_Diffs zugeordnet. Weiterhin gibt es aus dem Zeitraum des LIFE-Projekts 
„BaltCoast“ von 2006-2012 etwa 1.100 weitere Fotos. Zudem liegen aus eigener Befliegung 178 
Schrägluftbilder aus dem Gebiet vor. Bei der Auswertung des BaltCoast-Projekts wurde bereits 
ein Fotovergleich möglichst gleicher Ausschnitte von Luftbildern und Bodenbildern durchgeführt. 
Diese Fotodokumentation liegt der Stiftung Naturschutz vor. Auf der Folgeseite sind einige der 
Luftbilder dargestellt. 
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Abb. 2:  Schrägluftaufnahmen vom 29. Oktober 2005 (oben) und 9. Oktober 2009 (unten) 
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8 Zusammenfassung 

Für die Flächen der Stiftung Naturschutz im Stiftungsgebiet „Wallnau / Fehmarn“ wurde ein 
Leitbild erstellt, das die naturräumlichen Potenziale und die lokalen Gebietscharakteristika der 
naturnahen, heterogenen Küstenlandschaft von Südwest-Fehmarn sowie die recherchierten 
naturschutzrechtlichen Vorgaben für die verschiedenen Teilflächen des Stiftungsgebiets 
integriert.  

Für diese Flächen wurden Entwicklungsziele für die Tier- und Pflanzenarten und ihre jeweiligen 
Lebensräume erarbeitet und geeignete Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen vorgeschlagen. 
Insbesondere wurden die naturschutzfachlichen Vorgaben für das FFH-Gebiet „Küstenstreifen 
West- und Nordfehmarn“, das Vogelschutzgebiet „Östliche Kieler Bucht“, das dortige Ramsar-
Gebiet und der FFH-Managementplan sowie das LIFE-Projekt „BaltCoast“ und das 
Schwerpunktgebiet des Biotopverbunds „Strandwalllandschaft West-Fehmarn, Wallnau und 
Krummsteert-Sulsdorfer Wiek“ berücksichtigt. 

Die Strandwalllandschaft vom Püttseewarder südlich vom NSG Wallnau ist eingedeicht und 
wird großflächig extensiv beweidet. Dort sind v.a. Grau- und Braundünen, mesophile Weiden 
mit Gewässern, Offenbodenstellen und Einzelgehölzen sowie vernässte Niederungsbereiche 
vorhanden. Die Vordeichflächen am Püttseewarder und insbesondere die Bereiche an der 
Orther Bucht mit dem Krummsteert, der Halbinsel Spitzenorth und die Wischkoppel unterliegen 
einem weitgehend naturnahen Wasserhaushalt. Dort sind Strände, Weißdünen, Graudünen und 
Salzgrünland mit Salzteichen sowie an der Wischkoppel auch Grünlandflächen ausgebildet. In 
allen Teilgebieten sind teilweise seltene und charakteristische Pflanzenbestände der Küste 
inklusive des Salzgrünlands, der verschiedenen Dünentypen und zahlreiche charakteristische 
Arten des mesophilen Grünlands, der Magerrasen, Heiden und Gewässer vorhanden. In dem 
SLEP-Gebiet werden vor allem Küsten-, Offenland- und Wiesenvögel sowie auch Amphibien, 
Reptilien, Tagfalter, Heuschecken, Libellen, Käfer, Mollusken und andere Tierarten geschützt 
und ihre Lebensräume nachhaltig verbessert.  

Es wurden Projektideen, insbesondere zur Förderung des struktur-, arten- und blütenreichen 
Salzgrünlands und des Grünlands feuchter bis trockener Standorte sowie der Magerrasen und 
Heiden formuliert. Die unterschiedlichen Habitate und Standorte mit ihrer typischen Besiedlung 
mit spezifischen Tier- und Pflanzenarten sollen erhalten und entwickelt werden. Weitere 
Vorschläge beziehen sich auf die Reduzierung von Neophyten und alter Streuauflagen zur 
Förderung der spezifischen heimischen Arten. Zudem sollen Niederungsflächen mit 
Salzgrünland und Gewässern erhalten und Sichthindernisse verringert werden. Es werden 
Vorschläge für ein mögliches Monitoring einzelner Arten und Artengruppen und ihrer 
Lebensräume inklusive einer Dokumentation durch Fotos aufgezeigt. 

 

 

Anhang: 

Karte 1: „Schutz“  Naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse 

Karte 2: „Bestand“  Biotoptypen / Lebensraumtypen 

Karte 3: „Ziele“  Zielkonzept / Zielebenen 

Karte 4 „Lok_Diff“  Lokale Differenzierungen nach Maßnahmen 
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SLEP-Zielebenen mit Erläuterungen 
Stand 15.11.2018 

 

Um das �.�D�S�L�W�H�O�� ���� �Ä�=�L�H�O�N�R�Q�]�H�S�W�³�� besser verstehen zu können, werden die SLEP-Zielebenen 
nachfolgend näher erläutert. 

Die Zielebenen bilden das Entwicklungsziel für den betrachteten Landschaftsausschnitt ab. Während die 
Zielebene 1  das Entwicklungsziel für einen größeren, zusammenhängenden Landschaftsausschnitt an-
gibt, werden in der Zielebene 2  nur Flächen zusammengefasst, die einen konkreten, in sich homogenen 
Landschaftsausschnitt verkörpern. Damit können sich in der Zielebene 1 ein bis mehrere Landschafts-
ausschnitte mit der gleichen oder mit verschiedenen Zielen der Zielebene 2 befinden. 

Die Zielebenen 1 und 2 können voneinander entkoppelt verwendet werden. Bei der Zuordnung der Ziel-
ebene 1 entscheidet der erlebbare Landschaftseindruck am Ort unter Berücksichtigung umgebender, ggf. 
nicht von der Stiftung Naturschutz verwalteter Flächen. Somit wird z.B. ein kleines Waldstück, Zielebene 
�����Ä�%�X�F�K�H�Q�Z�D�O�G�³�����L�Q���H�L�Q�H�U���Y�R�Q���*�U�•�Q�O�D�Q�G���X�Q�G���.�Q�L�F�N�V���G�R�P�L�Q�L�H�U�W�H�Q���8�P�J�H�E�X�Q�J���L�Q���G�L�H���=�L�H�O�H�E�H�Q�H�������Ä�+�D�O�E�R�I�I�H�Q�H��
�/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�³�� �H�L�Q�J�H�R�U�G�Q�H�W���� �V�H�O�E�V�W�� �Z�H�Q�Q�� �H�V�� �V�L�F�K�� �E�H�L�� �G�H�Q�� �X�P�J�H�E�H�Q�G�H�Q�� �)�O�l�F�K�H�Q�� �Q�L�F�K�W�� �X�P�� �6�W�L�I�W�X�Q�J�V�O�D�Q�G��
handelt. 

Erst die lokale Differenzierung (Lok_Diff)  umfasst als kleinste Einheit jene in sich homogene Flächen, 
die sich durch gleiche Ziele und Maßnahmen von anderen abgrenzen lassen. Das bedeutet einerseits, 
dass räumlich getrennte Flächen der gleichen Lok_Diff zugeordnet werden, wenn sie sich hinsichtlich 
ihrer Ziele in Zielebene 1 und 2 sowie hinsichtlich ihrer Maßnahmen nicht unterscheiden, und 
andererseits, dass Flächen trotz gleicher Zielsetzung aufgrund unterschiedlicher Maßnahmen  in mehrere 
Lok_Diffs unterteilt werden.  

Ein wichtiges Instrument sind ferner die Struktur-IDs , durch die sich die Lok-Diffs näher beschreiben 
lassen. Liegen z.B. im dem Buchenwald Kleingewässer oder kleine Offenflächen, wird dies durch die 
Strukturen �Ä�P�L�W���*�H�Z�l�V�V�H�U�³�� �R�G�H�U�� �Ä�O�L�F�K�W�H�U�� �:�D�O�G�³���E�H�V�F�K�U�L�H�E�H�Q�� Es lassen sich also einer Lok_Diff mehrere 
Struktur-IDs zuordnen. In diesem Fall sollte der Geltungsbereich der Strukturen im Text für weitere 
planerische Rückschlüsse erklärt werden. Eine Ausweisung solcher Bereiche als separate Lok_Diff ist 
nur dann sinnvoll, wenn dies mit einem planerischen Mehrwert einhergeht (Redundanz). Dies ist im 
Zweifel mit dem zuständigen Flächenmanager gemeinsam zu erörtern. 

Soweit nachfolgend Kürzel bei eindeutiger Zuordenbarkeit verwendet werden, entsprechen sie den 
Kürzeln des Biotoptypenschlüssels in der 4. Fassung (Stand: April 2018). 

Die Erläuterungen zu den Zielebenen wurden maßgeblic h im Auftrag der SNSH vom Planungsbüro 
PLANULA aus Hamburg erarbeitet. 
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Liste der Zielebenen 

Zielebene 1 Ziel_1  Thema Zielebene 2 Ziel_2 

Auenlandschaft A  Gewässer eutrophes naturnahes stilles Gewässer SE 

Binnendünen B    naturnahe Aue SN 

Gewässerlandschaft S    Naturnahes Fließgewässer SF 

Halboffene Landschaft H    
Oligo-bis mesothrophes naturnahes 
Gewässer SO 

Küstenlandschaft K    Röhricht/Ried SR 

Moorlandschaft M    Stauteich ST 

Ästuar E   Verlandungsbereich SV 

Offene Landschaft O  Küste | Düne Küstendünen KD 

Siedlungsbiotope Z    Lagune KL 

Wald-/Gehölzlandschaft W   Salzgrünland KG 

     Steilküste KK 

     Strand KS 

     Wanderdüne KW 

     rohbodenreiche Sanddüne RS 

   Heide Feuchtheide HE 

     Heide/Magerrasen  HM 

Struktur S_ID  Moor Moorwald MW 

   naturnahes Moor MN 

dichter Wald 1  Grünland Extensivgrünland mittlerer Standorte GR 

lichter Wald 2    Feuchtgrünland GF 

bewirtschafteter Wald 3    gehölzreiches Halboffenland GE 

beweideter Wald 4    Streuwiese GW 

bewaldet 5  

Gebüsch | 
Wald Auwald WA 

mit Gewässer 6    Buchenwald WB 

ohne Gewässer 7    Eichenwald WE 

gebüschreich 8    Feuchtgebüsch WF 

heide- und magerrasengeprägt 9    Hudewald WH 

mit Knicks 10    Kratt/Niederwald WK 

ohne Knicks 11    Laub-/Nadelmischwald WM 
Einzelbäume oder 
Baumgruppen 12    Schlucht- und Hangmischwald WT 
ohne Gehölze und hohe 
Strukturen 13    Standortgerechter Laubwald WL 

strukturreich 14    Sumpf-/Bruchwald WS 

mit Gräben und Grüppen 15  Sonstiges Kleingärten ZG 

mit offenen Bodenstellen 16    Naturschutzacker ZA 

     Sonstige Siedlungsflächen ZS 

     Streuobstwiese ZO 
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Zielebene 1: 

Auenlandschaft 
IdR �G�L�H�� �$�X�H�� �Y�R�Q�� �)�O�•�V�V�H�Q�� ���•�� ���� �P�� �*�H�Z�l�V�V�H�U�E�U�H�L�W�H���� �X�Q�G�� �6�W�U�|�P�H�Q�����L�Q�N�O�����6�•�‰�Z�D�V�V�H�U-Tidebereiche der Elbe 
und Eider), Aue = abzulesen aus Bodenkarten (Auenböden) und der Geländemorphologie (Hangkanten), 
keine zwingende regelmäßige Überflutung des Standorts erforderlich. Für eine Zuordnung ist die Natur-
nähe und Realisierbarkeit von Maßnahmen entscheidend (z.B. bei nicht mehr benötigten Sommer-
deichen, die geschliffen werden könnten). Durch massive Landesschutzdeiche abgeschnittene (ehe-
malige) Auenbereiche, z.B. an Eider und Elbe, fallen nicht unter die Auenlandschaft (idR dann zur 
Offenen oder Halboffenen Landschaft gehörig). 

Binnendünen 

Durch Windeinfluss gebildete Sandaufhäufungen, einschließlich der Dünentäler, im Binnenland. 

Gewässerlandschaft 
Süßwasser, keine Lagunen/Strandseen. IdR ab 5 ha Wasserfläche oder im Komplex mehrerer Teiche 
�Y�R�Q���]�X�V�D�P�P�H�Q���•�������K�D���:�D�V�V�H�U�I�O�l�F�K�H�����D�X�F�K���6�H�H�X�I�H�U�����+�D�O�E�L�Q�V�H�O�Q�����D�Q�J�U�H�Q�]�H�Q�G�H���%�U�•�F�K�H���R�G�H�U���5�|�K�U�L�F�K�W�H������ 

Halboffene Landschaft 

Von frei überschaubaren Flächen (Grünland, Sümpfe, Röhrichte, Heiden, Trockenrasen etc.) bestimmte 
Landschaft außerhalb der größeren Gewässer, Auen, Moore, Binnendünen und Küsten, in denen 
Gehölze das erlebbare Bild erkennbar prägen. Charakteristisch ist hier der kleinräumige Wechsel aus 
Offenland und Gehölzen bzw. Gehölzgruppen. Zur Beurteilung dient nicht eine einzelne Stiftungsfläche, 
sondern die erlebbare Landschaft am Standort. Typisch: z.B. Halboffene Weidelandschaft der 
�*�H�H�V�W���|�V�W�O�L�F�K�H�V���+�•�J�H�O�O�D�Q�G�������Ä�Z�L�O�G�H���:�H�L�G�H�Q�³�����%�D�X�H�U�Q�Z�D�O�G�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�H�Q�����.�Q�L�Fklandschaften. 

Küstenlandschaft 
Von der Meeresdynamik der Nord-/Ostsee und/oder Salz- oder Brackwasser beeinflusste Küstenbiotope 
(auch Küstendünen, Strandwälle, Kliffs, Höftländer, etc.)  ohne Süßwasser-Tidebereiche der Elbe und 
Eider (s. Auenlandschaft).  
 
Moorlandschaft 

Hoch- und Übergangsmoore (M), Voraussetzung: Organischer Boden (idR Hoch- und Anmoor), auch im 
Komplex mit weiteren Biotoptypen der Moorrandbereiche (z.B. NS, NR, WB). Niedermoore sind idR einer 
anderen Ziellandschaft zuzuordnen. 

Ästuar 

Überwiegend ungenutzter, naturnaher Biotopkomplex der ins Meer mündenden Flüsse mit regelmäßigem 
Brackwasser- und an der Nordsee auch Tideeinfluss. Prägend ist eine enge Verzahnung des 
Wasserkörpers mit den Ufer- und Überschwemmungsbereichen inkl. Brackwasser-Röhrichte, Ufer-
staudenfluren, Priele, Watten, Pionierfluren, Salz- und Auengrünland, Auengebüsche sowie Auwälder 
(LRT 1130). Vor allem im Deichvorland. 

Offene Landschaft 
Von frei überschaubaren Flächen (Grünland, Sümpfe, Röhrichte, Heiden, Trockenrasen etc.) bestimmte 
Landschaft außerhalb der größeren Gewässer, Auen, Moore, Dünen und Küsten, in der Gehölze das 
erlebbare Bild nicht prägen, sondern der freie Blick das Bild bestimmt. Zur Beurteilung dient nicht eine 
einzelne Stiftungsfläche, sondern die erlebbare Landschaft am Standort. 

Typisch: z.B. Weidelandschaft und Wiesenvogel-Schutzgebiete der Marsch. 

Siedlungsbiotope 
Biotope im Siedlungsbereich (S). 

Wald-/Gehölzlandschaft 

Wälder und flächenhaft dichte Gebüsche, nicht in Mooren, nicht auf Binnendünen, nicht an Küsten sowie 
�Q�L�F�K�W���L�Q���$�X�H�Q���Y�R�Q���)�O�•�V�V�H�Q�����•�������P���*�H�Z�l�V�V�H�U�E�U�H�L�W�H�����X�Q�G���6�W�U�|�P�H�Q�� 



SLEP-Zielebenen mit Erläuterungen 2018 Seite 4      

Zielebene 2: 

Gewässer  

Eutrophes naturnahes stilles Gewässer 

Eutrophe Stillgewässer wie Weiher oder Seen (FSe)  (ohne wiederkehrende Kleingewässerstrukturen). 

Naturnahe Aue 

Naturnahe Biotope (Röhrichte, Gebüsche, Altarme, Kleingewässer, Feucht-/Nassgrünland, Sümpfe) in 
der Aue von Flüssen und Strömen (= alles was nicht Wald ist). 

Naturnahes Fließgewässer 

Bach (FB),Fluss (FF) und naturnahe lineare Gewässer (FL)  

Oligo- bis mesotrophes naturnahes Gewässer 

Oligotrophe Stillgewässer (FSo) und Oligo- bis mesotrophe Stillgewässer (FSm, FSi). 

Röhricht/Ried 

Landröhrichte (NR) und Niedermoore, Sümpfe (NS) sowohl gehölzreiche als auch gehölzarme 
Ausprägungen. IdR ohne oder in Komplexen mit nur geringen Anteilen an landwirtschaftlich genutzten 
Flächen. 

Stauteich 

Künstlich angestaute und ablassbare Stillgewässer, z.B. Fischteiche (FXt).  

Verlandungsbereich 

Großflächige Verlandungsbereiche, z.B. ausgedehnte Schilfgürtel an Seen. 

 

Küste | Düne 

Küstendünen 

Küstendünen (KD, KH) inkl. Dünentäler (KP, KM), ohne Wanderdüne (KDm). 

Lagune 

Strandsee (KSe), nur an der Ostsee. 

Salzgrünland 

Salzgrünland der Nordsee und Ostsee (KN, KO) sowie brackwasserbeeinflusstes Grünland (KG) 
außerhalb der Ästuare . 

Steilküste 

Fels- und Steilküste / Kliffs der Nord- und Ostsee (XKf, XKh, XKn, XKo). 

Strand 

Strände (KS) ohne Strandsee (KSe). 

Wanderdüne 

Wanderdüne- (KDm)  

Rohbodenreiche Sanddüne 
Binnendünen (TB,XB) 
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Heide 

Feuchtheide 

Feuchtheiden (TF) außerhalb oder allenfalls im Randbereich von Mooren, für deren Erhalt eine 
regelmäßige Nutzung erforderlich ist. 

Heide/Magerrasen 

Weithin offene Zwergstrauchheiden (TH), Trocken- und Magerrasen (TR) 

 

Moor 

Moorwald 

Birkenmoorwälder und andere torfmoosreiche baumbestandene Moorstadien (MW) LRT 91D0. 

Naturnahes Moor 

Hoch- und Übergangsmoore mit Moorheidestadien (MH), naturnahe Moorstadien (MS) sowie Moor-
Regenerationskomplexe (MR), ohne Moorwälder (MW), für deren Erhalt keine Nutzung erforderlich ist. Im 
Komplex können auch weitere Biotoptypen der Moorrandbereiche (z.B. NS, NR, WB, wiedervernässtes 
(Nieder-)Moorgrünland) in das naturnahe Moor miteinbezogen werden. 

 

Grünland 

Extensivgrünland mittlerer Standorte 

Weithin offenes, extensiv genutztes Mesophiles Grünland trockener, frischer und mäßig feuchter 
Standorte (GM)mit das Landschaftsbild prägenden Gehölzen mit einer Deckung ca. <30%. Bei 
gehölzreichen Ausprägungen ist der Eindruck, dass es landwirtschaftlich genutzte Flächen sind, noch 
deutlich wahrnehmbar. 

Feuchtgrünland 

Weithin offenes Artenreiches Feuchtgrünland (GF) und Seggen- und binsenreiches Nasswiesen (GN) mit 
allenfalls einzelnen, das Landschaftsbild nicht bestimmenden Gehölzen. 

Gehölzreiches Halboffenland 

Halboffenes, meist sehr extensiv genutztes Mesophiles Grünland trockener, frischer und mäßig feuchter 
Standorte (GM), Artenreiches Feuchtgrünland (GF), Seggen- und binsenreiches Nasswiesen (GN) mit 
das Landschaftsbild prägenden Gehölzen mit einer Deckung �•30%. Die Gehölze sind soweit prägend, 
dass man bei Grünland nicht mehr den Eindruck hat vor landwirtschaftlich genutzten Flächen zu stehen 
��� ���³�:�L�O�G�Q�L�V�³������metastabile Sukzessionsflächen, daher auch häufig eng verzahnt mit Ruderalfluren, 
Röhrichten oder Staudensümpfen. 

Streuwiese 

Durch einschürige, späte Mahd oder Mulchmahd geprägte Wiesen idR auf Niedermoorstandorten,  sowie 
unregelmäßig genutzte Flächen. 

 

Gebüsch | Wald 

Auwald 

Au- und Quellwald (WA, WQ), LRT 91E0/91F0 in der Aue von Bächen, Flüssen und Strömen. 
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Buchenwald 

Laubmischwald, idR Buche >50% in der ersten Baumschicht, LRT 9110/9120/9130. 

Eichenwald 

Laubmischwald, von Eichen geprägt/dominiert, inkl. Eichen-Kiefernwald (WLk), LRT 9160/9190. 

Feuchtgebüsch 

Flächenhafte Strauchbestände (idR Weiden) auf feuchten/nassen mineralischen Standorten außerhalb 
der Auen, Moore (M) und Binnendünen (TB). Langfristiges Ziel im Sinne des Leitbildes sollte einer der 
vorgenannten Wälder sein. Für einige Jahrzehnte sind Feuchtgebüsche als Zwischenziele im Zeitraum 
der Zielplanung jedoch möglich. 

Hudewald 

Durch ehemalige Weidenutzung geprägte, lichte und breitkronige Eichen- oder Buchenbestände  sowie 
Waldweide. 

Kratt/Niederwald 

Durch Niederwaldnutzung geprägte Wälder (.wn) bzw. Eichenkratt (WLt). 

Laub-/Nadelmischwald 

Laub-/Nadelmischwald mit Nadelholz >30% in der ersten Baumschicht (nur aus Artenschutzgründen, kein 
LRT), ohne Eichen-Kiefernwald. Langfristiges Ziel im Sinne des Leitbildes sollte einer der vorgenannten 
Wälder sein. Für einige Jahrzehnte sind Laub-/Nadelmischwälder als Zwischenziele im Zeitraum der 
Zielplanung jedoch möglich. 

Schlucht- und Hangmischwald 

Meist in Steillagen oder engen Schluchten gelegene Laubmischwälder (WMs), LRT 9180. 

Standortgerechter Laubwald 

Für alle Fälle vorgesehen, in denen derzeit keine oder standortfremde bzw. nicht heimische Gehölze 
stehen und aufgrund unklarer Standortverhältnisse nicht bestimmt werden kann, welcher der o.g. 
Waldtypen entstehen würde. Nicht vorgesehen, um heterogene Bestände aus den anderen Waldtypen 
zusammenzufassen. Lebensraumtypen, die aus Vorkartierungen und eigenen Erhebungen bereits 
Bestand sind, werden den entsprechenden Waldtypen zugeordnet. 

Sumpf-/Bruchwald 

Laubmischwald, von Schwarzerle/Esche/Moorbirke geprägt/dominiert, auf mineralischen (Sumpfwald) bis 
organischen (Bruchwald) Böden, nicht in Flussauen. 

 

Sonstiges 

Kleingärten 

Kleingartenanlage (SPk). 

Naturschutzacker 

Extensivacker (AAe) mit naturschutzgerechter Bewirtschaftung. 

Sonstige Siedlungsflächen 

Siedlungsbiotope (S) ohne Kleingartenanlage (SPk). 

Streuobstwiese 

Streuobstwiese (HO). 
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